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Aufgrund der §§ 10, 13 und 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Ro-
tenburg (Wümme) in seiner Sitzung am 29. Oktober 2003 
folgende Satzung beschlossen: 

Aufgrund der §§ 10, 13 und 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) in sei-
ner Sitzung am …..2023 folgende Satzung beschlossen:  
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Abschnitt I - Allgemeine Rechtsvorschriften Abschnitt I - Allgemeine Rechtsvorschriften 

§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck § 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck 

(1) Die Stadt unterhält und betreibt die Friedhöfe in Mulms-
horn (Flurstücke 187/5, 186 und 331/184 der Flur 1 von 
Mulmshorn), Unterstedt (Flurstück 163/5 der Flur 5 von 
Unterstedt) und Waffensen (Flurstück 397/230 der Flur 1 
von Waffensen) jeweils als öffentliche Einrichtung in der 
Form jeweils einer nichtrechtsfähigen öffentlichen An-
stalt. 

(1) Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet 
der Stadt gelegenen und von ihr verwalteten Friedhö-
fe: 

 1. Friedhof Mulmshorn 
(Flurstücke 187/6, 186 und 331/184 der Flur 1 von 
Mulmshorn) 

 2. Friedhof Unterstedt 
(Flurstück 163/5 der Flur 5 von Unterstedt) 

 3. Friedhof Waffensen 
(Flurstück 16 der Flur 6 von Waffensen) 

 Die Friedhöfe sind jeweils eine öffentliche Einrich-
tung in der Form einer nicht rechtsfähigen öffentli-
chen Anstalt und sind in ihrer Hauptfunktion Be-
standteil der Daseinsvorsorge. 

(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung aller Personen, die 
zum Zeitpunkt ihres Ablebens Einwohner des betreffen-
den Ortsteiles waren oder die ein Recht auf Beisetzung 
in einer bestimmten Grabstätte besaßen. 

(2) Die Friedhöfe Mulmshorn, Unterstedt und Waffensen 
dienen der Bestattung aller Personen, die zum Zeitpunkt 
ihres Ablebens Einwohner*innen des betreffenden Ort-
steiles waren oder die ein Recht auf Bestattung in einer 
bestimmten Grabstätte besaßen. 

(3) Die Beisetzung anderer Personen bedarf einer Ausnah-
megenehmigung durch die Friedhofsverwaltung. 

(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf einer Aus-
nahmegenehmigung durch die Friedhofsverwaltung. 

 (4) Die Friedhöfe nehmen aufgrund ihres Grünanteils 
wichtige Umwelt- und Naturschutzfunktionen im Inte-
resse der Allgemeinheit wahr. Die Friedhöfe erfüllen 
außerdem kulturhistorische und soziale Funktionen 
sowie Erholungs- und Wirtschaftsfunktionen. 

 § 2 Begrifflichkeiten 

 1. Bestattung 

 Bei der Bestattung handelt es sich um die Übergabe 
des menschlichen Leichnams an die Elemente (Erde, 
Feuer, Wasser). Die Bestattung ist gegliedert in Feu-
er- und Erdbestattung. Zum vereinfachten Verständ-
nis wird der Begriff Bestattung als Sammelbegriff für 
die Bestattung von Leichnamen in Sarg bzw. Tuch 
wie auch für die Beisetzung von Aschenurnen ge-
nutzt. 
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 2. Beisetzung 

 Die Beisetzung umfasst das direkte Handeln vor Ort 
und wird als Tätigkeit der Versenkung einer Urne  
oder eines Sarges bezeichnet. 

 3. Grabstelle/Grabstätte 

 Die Grabstelle umschreibt die kleinste Einheit der 
Fläche für die Beisetzung einer verstorbenen Person. 
Die Grabstätte bezeichnet den Standort des Grabes 
und kann eine oder mehrere Grabstellen beinhalten. 

 4. Nutzungsberechtigte Person 

 Nutzungsberechtigte Person ist die Person, die das 
Recht hat, 

• über die Bestattung in der Grabstätte zu verfügen, 

• in der Grabstätte selbst bestattet zu werden, 

• über die Gestaltung der Grabstätte im Rahmen der 
in dieser Satzung enthaltenen und auf ihr beru-
henden Vorschriften zu entscheiden und 

die das Recht über die Pflege der Grabstätte im 
Rahmen dieser Satzung erhalten hat. 

 5. Nutzungszeit 

 Nutzungszeit umfasst die Zeitspanne, innerhalb de-
rer die Grabstätte von der nutzungsberechtigten 
Person genutzt werden darf. 

 6. Ruhezeit 

 Ruhezeit ist die Zeitspanne, innerhalb derer die 
Grabstelle in einer Grabstätte nicht erneut belegt 
werden darf. 

 7. Wahlgrab 

 Eine Wahlgrabstätte unterscheidet sich durch Größe, 
bevorzugte Lage und längere Nutzbarkeit von Rei-
hengrabstätten und bietet die Möglichkeit zur Errich-
tung größerer Grabdenkmäler. 

 8. Totgeborene Kinder sind solche, die vor Ablauf des 
sechsten Schwangerschaftsmonats tot geboren 
worden sind oder Föten. 

§ 2 Aufsicht und Verwaltung § 3 Aufsicht und Verwaltung 

Aufsicht und Verwaltung der Friedhöfe obliegen der Stadt 
(Friedhofsverwaltung). 

Aufsicht und Verwaltung der Friedhöfe obliegen der Stadt 
(Friedhofsverwaltung). 

§ 3 Schließung und Entwidmung § 4 Schließung und Entwidmung 

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten kön-
nen aus wichtigem öffentlichen Interesse geschlossen 
oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Mög-
lichkeit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die 
Entwidmung verlieren der Friedhof, die Friedhofsteile 
oder die einzelnen Grabstätten ihre Eigenschaft als öf-
fentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der 
Schließung, so werden keine Nutzungsrechte mehr er-
teilt oder wiedererteilt. 

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten kön-
nen aus wichtigem öffentlichen Interesse geschlossen 
oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Mög-
lichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen; durch 
die Entwidmung verlieren der Friedhof, die Friedhofsteile 
oder die einzelnen Grabstätten ihre Eigenschaft als öf-
fentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der 
Schließung, so werden über den Tag der Schließung 
hinaus keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wieder 
erteilt. 

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und 
die Entwidmung sind jeweils öffentlich bekanntzugeben. 

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und 
die Entwidmung sind jeweils öffentlich bekanntzugeben. 

(3) Die Stadt kann die Schließung verfügen, wenn keine 
Rechte auf Bestattung entgegenstehen. 

(3) Die Stadt kann die Schließung verfügen, wenn keine 
Rechte auf Bestattung entgegenstehen. 

(4) Die Stadt kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nut-
zungsrechte und Ruhezeiten abgelaufen sind. 

(4) Die Stadt kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nut-
zungsrechte und Ruhezeiten abgelaufen sind. 

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte 
aufgehoben oder im Einvernehmen mit den Nutzungsbe-
rechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzwei-
ser Einräumung entsprechender Rechte auch Umbettun-
gen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten möglich. 

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte 
aufgehoben oder im Einvernehmen mit den nutzungs-
berechtigten Personen abgelöst werden sollen, sind 
unter ersatzweiser Einräumung entsprechender Rechte 
an anderen Grabstätten auch Umbettungen ohne Kos-
ten für die nutzungsberechtigte Person möglich. 
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 Abschnitt II – Ordnungsvorschriften 

§ 4 Toleranzgebot § 5 Toleranzgebot 

(1) Bei der Verwaltung und der Benutzung der Friedhöfe ist 
davon auszugehen, dass sie der letzten Ruhe aller Ein-
wohner ohne Rücksicht auf ihre Religionszugehörigkeit 
oder Weltanschauung dienen. 

(1) Bei der Verwaltung und der Benutzung der Friedhöfe ist 
davon auszugehen, dass sie der letzten Ruhe aller Ein-
wohner*innen ohne Rücksicht auf ihre Religionszugehö-
rigkeit oder Weltanschauung dienen. 

(2) Mit Rücksicht hierauf ist es nicht gestattet, in den Fried-
hofskapellen und auf den Friedhöfen Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaften oder die Inhalte von 
Religionen und Weltanschauungen herabzuwürdigen 
oder anzugreifen. 

(2) Mit Rücksicht hierauf ist es nicht gestattet, in den Fried-
hofskapellen und auf den Friedhöfen Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaften oder die Inhalte von 
Religionen und Weltanschauungen herabzuwürdigen 
oder anzugreifen. 

§ 5 Öffnungszeiten § 6 Öffnungszeiten 

(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen be-
kannt gegebenen Zeiten für den Besucher geöffnet. 

(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen be-
kannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet. 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder 
einzelner Teile der Friedhöfe aus besonderem Anlass 
vorübergehend untersagen. 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder 
einzelner Teile der Friedhöfe aus besonderem Anlass 
vorübergehend untersagen, einschränken oder erwei-
tern. 

§ 6 Verhalten auf dem Friedhof § 7 Verhalten auf dem Friedhof 

(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen ruhig und der Würde 
des Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen 
der Friedhofsverwaltung sind zu befolgen. 

(1) Jede Person hat sich auf den Friedhöfen ruhig und der 
Würde des Ortes und der Achtung der Persönlich-
keitsrechte der Angehörigen und Besucher*innen 
entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen der Fried-
hofsverwaltung und des Friedhofspersonals sind zu 
befolgen. 

(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet: (2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet: 

a) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen 
zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen 
und Hecken zu übersteigen und Flächen außerhalb 
der Wege, Grabstätten und Grabeinfassungen unbe-
fugt zu betreten, 

a) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen 
zu verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen 
und Hecken zu übersteigen und Flächen außerhalb 
der Wege, Grabstätten und Grabeinfassungen unbe-
fugt zu betreten, 

b) die Wege mit Fahrzeugen aller Art und Sportgeräten 
(z.B. Rollschuhen, Inlineskater), ausgenommen Kin-
derwagen und Rollstühle, zu befahren, 

b) Flächen und Wege mit Fahrzeugen aller Art und 
Sportgeräten (z.B. Rollschuhen, Inlineskater) zu be-
fahren, ausgenommen ist das Befahren mit Fahr-
zeugen mit Sondergenehmigungen und Fahrzeu-
gen, die zur Fortbewegung aus gesundheitlichen 
Gründen zwingend erforderlich sind (Rollstühle, 
Rollatoren u.ä.), und Kinderwagen, 

c) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten 
Plätze und Einrichtungen abzulagern, 

c) Erdaushub, Abraum und Abfälle außerhalb der dafür 
bestimmten Plätze und Einrichtungen unsortiert ab-
zulagern oder Abfall von außen auf den Friedhof 
zu verbringen, 

d) der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Krän-
ze und Blumen, sowie das Anbieten von Dienstleis-
tungen, 

d) der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Krän-
ze und Blumen, sowie das Anbieten von Dienstleis-
tungen, 

e) Druckschriften zu verteilen, e) Druckschriften zu verteilen, sofern diese nicht für 
die Durchführung der Bestattung erforderlich 
sind, 

 f) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu 
privaten Zwecken, zu erstellen, 

f) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Be-
stattungshandlung Grabpflegearbeiten ohne motorbe-
triebene Geräte auszuführen, 

g) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Be-
stattung störende Arbeiten auszuführen, 

g) bei Bestattungshandlungen Arbeiten mit motorbetrie-
benen Geräten auszuführen, 

h) bei Bestattungshandlungen Arbeiten mit motorbetrie-
benen Geräten auszuführen, 

h) zu lärmen, zu spielen, zu essen, zu trinken oder zu 
lagern, 

i) zu lärmen, zu spielen, zu essen, zu trinken oder zu 
lagern, 

 j) sich mit und ohne Spielgerät auf Bestattungsflä-
chen sportlich zu betätigen, 

 k) abgesehen von Bestattungen Musikinstrumente 
zu spielen oder Tonwiedergabegeräte für Dritte 
hörbar zu betreiben, 

i) Tiere mit sich zu führen, mit Ausnahme von Blinden-
führhunden. 

l) Tiere mit sich zu führen, mit Ausnahme von Hunden, 
die an der Leine zu führen sind, 
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(3) Die Stadt kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem 
Friedhofszweck und der Ordnung auf ihnen vereinbar 
sind. 

(3) Die Stadt kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem 
Friedhofszweck und der Ordnung auf ihnen vereinbar 
sind. 

 (4) Totengedenkfeiern und andere nicht im Zusammen-
hang mit einer Bestattung stehende Veranstaltungen 
bedürfen einer vorherigen Genehmigung, die spätes-
tens eine Woche vorher bei der Friedhofsverwaltung 
zu beantragen ist. 

§ 7 Gewerbliche Arbeiten § 8 Gewerbliche Arbeiten 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbe-
treibende bedürfen für ihre Tätigkeiten auf den Friedhö-
fen der vorherigen Zulassung durch die Stadt, über die 
eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt wird. Die-
se Bescheinigung, in der der Umfang der Tätigkeit im 
Einzelnen festzulegen ist, ist alle 3 Jahre zu erneuern 
und Mitarbeitern der Friedhofsverwaltung auf Verlangen 
vorzuweisen. 

(1) Jede/r Dienstleistungserbringende hat vor Aufnahme 
ihrer/seiner Tätigkeit auf dem Friedhof oder seiner 
Einrichtungen, von der eine Gefährdung für die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen kann, 
insbesondere Steinmetzinnen und Steinmetze und 
Bilderhauer*innen, diese Tätigkeit und ihren Umfang 
in Textform anzuzeigen. Die Anzeige ist den Mitarbei-
tenden der Friedhofsverwaltung auf Verlangen vor-

zuweisen.  

(2) Zugelassen werden Gewerbetreibende, die  

a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht 
zuverlässig sind, 

 

b) selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprü-
fung oder einen vergleichbaren anerkannten berufli-
chen Abschluss abgelegt haben oder in die Hand-
werksrolle eingetragen sind oder über eine gleichwer-
tige Qualifikation verfügen und 

➔ entfällt, da ein förmliches Zulassungsverfahren 
nicht mehr opportun ist und nicht den Vorgaben 
der Dienstleistungsrichtlinie EU entspricht 

a) einen für die Ausführung ihrer Tätigkeit ausreichen-
den Haftpflichtversicherungsschutz nachgewiesen 
haben. 

 

(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die 
Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen 
zu beachten und einzuhalten; insbesondere dürfen sie 
u.a. erst mit Arbeiten beginnen, wenn ihnen bzw. ihrem 
Auftraggeber die erforderliche Genehmigung vorliegt 
oder diese nachgewiesen wurde. Die Gewerbetreiben-
den haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bedienste-
ten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Fried-
höfen schuldhaft verursachen. 

(2) Die Dienstleistungserbringenden und ihre Beschäftig-
ten haben die Friedhofssatzung und die dazu ergange-
nen Regelungen zu beachten und einzuhalten; insbe-
sondere dürfen sie u.a. erst mit Arbeiten beginnen, wenn 
ihnen bzw. ihrem Auftraggebenden die erforderliche 
Genehmigung vorliegt oder diese nachgewiesen wurde. 
Die Dienstleistungserbringenden haften für alle Schä-
den, die sie oder ihre Beschäftigten im Zusammenhang 
mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursa-

chen. 

(4) Unbeschadet des § 6 Absatz 2 Buchstabe e) dürfen ge-
werbliche Arbeiten auf den Friedhöfen nur während der 
von der Stadt festgesetzten Zeiten durchgeführt werden. 
In den Fällen des § 5 Absatz 2 sind gewerbliche Arbeiten 
ganz untersagt. 

(3) Unbeschadet des § 7 Absatz 2 Buchstabe g) dürfen ge-
werbliche Arbeiten auf den Friedhöfen nur während der 
von der Stadt festgesetzten Zeiten durchgeführt werden. 
In den Fällen des § 6 Absatz 2 sind gewerbliche Arbeiten 
ganz untersagt. 

(5) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Mate-
rialien dürfen auf den Friedhöfen nur vorübergehend und 
nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht be-
hindern. Bei Beendigung oder Unterbrechung der Ta-
gesarbeit sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in den 
früheren Zustand zu bringen. Die Gewerbetreibenden 
dürfen auf den Friedhöfen keinerlei Abraum ablagern. 
Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasser-
entnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden. 

(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Mate-
rialien dürfen auf den Friedhöfen nur vorübergehend und 
nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht be-
hindern. Bei Beendigung oder Unterbrechung der Ta-
gesarbeit sind die Arbeits- und Lagerplätze in einem 
ordnungsgemäßen Zustand zu hinterlassen. Die 
Dienstleistungserbringenden dürfen auf den Friedhöfen 
keinerlei Abfall, Erdaushub und Abraum ablagern. Ge-
werbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserent-
nahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden. 

(6) Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher Mahnung ge-
gen die Vorschriften der Absätze 3 bis 5 verstoßen oder 
bei denen die Voraussetzungen des Absatz 2 ganz oder 
teilweise nicht mehr gegeben sind, kann die Stadt die 
Zulassung auf Zeit oder auf Dauer durch schriftlichen 
Bescheid entziehen. Bei einem schwerwiegenden Ver-
stoß ist eine Mahnung entbehrlich. 

(5) Dienstleistungserbringende, die trotz schriftlicher 
Mahnung gegen die Vorschriften der Absätze 2 bis 4 
verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen der Ab-
sätze 2 bis 4 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben 
sind, kann die Stadt ein weiteres Tätigwerden auf Zeit 
oder auf Dauer auf den Friedhöfen untersagen. Bei 
einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung ent-

behrlich. 

(7) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem an-
deren Vertragstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, die im Inland nur vorübergehend 
tätig sind, haben die Aufnahme ihrer Tätigkeit auf dem 
Friedhof anzuzeigen. Die Gewerbetreibenden haben für 

 

➔ entfällt, siehe oben zu Abs. 2 
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jeden Bediensteten bei der Stadt einen Ausweis zu be-
antragen. Die Bedienstetenausweise sind dem Fried-
hofspersonal auf Verlangen vorzuweisen. 

Abs. 1 – 2; Abs. 4 Satz 2 und Abs. 6 finden keine An-
wendung. Das Verwaltungsverfahren kann über eine 
einheitliche Stelle nach dem Verwaltungsverfahrensge-
setz des Landes Niedersachsen abgewickelt werden. 

 

Abschnitt II - Bestattungsvorschriften Abschnitt III - Bestattungsvorschriften 

§ 8 Allgemeines § 9 Allgemeines 

(1) Trauerfeiern und Bestattungen sind unverzüglich nach 
Beurkundung des Sterbefalles bei der Stadt anzumelden. 
Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizu-
fügen. Wird eine Beisetzung auf einer bereits erworbe-
nen Wahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungs-
recht nachzuweisen. Bei Feuerbestattungen ist gleichzei-
tig die Art der Beisetzung festzulegen. 

(1) Trauerfeiern und Bestattungen sind unverzüglich nach 
Beurkundung des Sterbefalles bei der Stadt anzumelden. 
Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizu-
fügen. Wird eine Bestattung auf einer bereits erworbe-
nen Wahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungs-
recht nachzuweisen. 

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit den 
Angehörigen und dem Bestattungsunternehmen die 
Grabstelle und den Zeitpunkt der Bestattung fest. Bestat-
tungen sollen in der Regel spätestens am 7. Tage nach 
Eintritt des Todes erfolgen. Leichen, die nicht binnen 7 
Tagen nach Eintritt des Todes sowie Aschen, die nicht 
binnen eines Monats nach der Einäscherung beigesetzt 
sind, werden auf Kosten des / der Bestattungspflichtigen 
von Amts wegen in einer Reihengrabstätte beigesetzt. 
Tage, an denen in der Stadt keine Bestattungen vorge-
nommen werden, sind in die Frist nicht einzurechnen. 

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit den 
Angehörigen und dem Bestattungsunternehmen die 
Grabstelle und den Zeitpunkt der Bestattung fest.  

(3) Leichen, die nicht binnen 8 Tagen nach Eintritt des To-
des sowie Aschen, die nicht binnen eines Monats nach 
der Einäscherung beigesetzt sind, werden auf Kosten 
des / der Bestattungspflichtigen von Amts wegen in einer 
Reihengrabstätte beigesetzt. Tage, an denen in der 
Stadt keine Bestattungen vorgenommen werden, sind in 
die Frist nicht einzurechnen. 

§ 9 Beschaffenheit von Särgen § 10 Särge, Urnen, Überurnen 

 (1) Erdbestattungen sind in Särgen, Urnenbestattungen 
in Urnen vorzunehmen. 

 (2) Bei jeder Bestattung müssen die Särge, die Sargaus-
stattung, die Bekleidung der verstorbenen Person, 
die Urnen oder Überurnen so beschaffen sein, dass 
sie die Verwesung bzw. Zersetzung innerhalb der 
Ruhezeit ermöglichen. Insbesondere dürfen sie nicht 
die Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwas-
sers nachteilig verändern. 

Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass 
jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Für 
die Bestattung sind zur Vermeidung von Umweltbelastungen 
nur Särge aus leicht abbaubaren Materialien (z.B. Vollholz) 
erlaubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, 
nitrozellulosehaltigen oder sonstigen umweltgefährdenden 
Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sarg-
zubehör und –ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur 
aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen. Auch Überur-
nen, die mit in der Erde beigesetzt werden, müssen aus 
leicht abbaubarem umweltfreundlichem Material bestehen. 

Die Särge müssen dabei festgefügt und so abgedichtet 
sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausge-
schlossen ist. Für die Bestattung sind zur Vermeidung 
von Umweltbelastungen nur Särge aus leicht abbauba-
ren Materialien (z.B. Vollholz) erlaubt, die keine PVC-, 
PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen 
oder sonstigen umweltgefährdenden Lacke und Zusätze 
enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör und  
–ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Pa-
pierstoff und Naturtextilien bestehen. Auch Überurnen, 
die mit in der Erde beigesetzt werden, müssen aus leicht 
abbaubarem umweltfreundlichem Material bestehen. 

 (3) Aus religiösen Gründen kann von der Sargbestat-
tung nach Absatz 1 eine Ausnahme zugelassen wer-
den. 

§ 10 Ruhezeiten § 11 Ruhezeiten 

Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 30 Jahre, bei 
Verstorbenen bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres 20 
Jahre. 

Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 30 Jahre, bei 
Verstorbenen bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres 20 
Jahre. 

§ 11 Umbettungen § 12 Umbettungen 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört wer-
den. 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört wer-
den. 

(2) Aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses 
kann die Friedhofsverwaltung mit Genehmigung der un-
teren Gesundheitsbehörde Grabstätten verlegen und 
damit Umbettungen vornehmen. Die Leichen- oder 
Aschenreste sind in diesen Fällen in ein anderes Grab 
gleicher Art umzubetten. 

(2) Aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses 
kann die Friedhofsverwaltung mit Genehmigung der un-
teren Gesundheitsbehörde Grabstätten verlegen und 
damit Umbettungen vornehmen. Die Leichen- oder  
Aschenreste sind in diesen Fällen in ein anderes Grab 
gleicher Art umzubetten. 
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(3) Sonstige Umbettungen bedürfen der Genehmigung der 
unteren Gesundheitsbehörde. Die Genehmigung darf nur 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. 
Die Grabmale und ihr Zubehör können nur dann umge-
setzt werden, wenn sie nicht gegen die Gestaltungsricht-
linien der neuen Gräberabteilung verstoßen. 

(3) Sonstige Umbettungen bedürfen der Genehmigung der 
unteren Gesundheitsbehörde. Die Genehmigung darf nur 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. 
Die Grabmale und ihr Zubehör können nur dann umge-
setzt werden, wenn sie nicht gegen die Gestaltungsricht-
linien der neuen Gräberabteilung verstoßen. 

(4) Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsbe-
rechtigt ist der / die jeweilige Nutzungsberechtigte. Kann 
diese/r nicht allein über die Umbettung verfügen, so hat 
er / sie die Einwilligung der anderen Berechtigten (Ange-
hörige) in schriftlicher Form nachzuweisen. Ferner hat er 
/ sie eine schriftliche Erklärung abzugeben, dass er / sie 
neben der Zahlung der Gebühren für die Umbettung 
auch Ersatz für die Schäden leistet, die zwangsläufig 
durch eine Umbettung an benachbarten Grabstätten und 
Anlagen entstehen. In den Fällen des § 24 Abs. 1 Satz 3 
und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 24 Ab-
satz 1 Satz 4 können Leichen oder Aschen, deren Ruhe-
zeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in eine 
Reihengrabstätte umgebettet werden. 

(4) Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsbe-
rechtigt ist die jeweilige nutzungsberechtigte Person. 
Kann diese nicht allein über die Umbettung verfügen, so 
hat sie die Einwilligung der anderen Berechtigten (Ange-
hörige) in schriftlicher Form nachzuweisen. Ferner hat 
sie eine schriftliche Erklärung abzugeben, dass sie ne-
ben der Zahlung der Gebühren für die Umbettung auch 
Ersatz für die Schäden leistet, die zwangsläufig durch ei-
ne Umbettung an benachbarten Grabstätten und Anla-
gen entstehen. In den Fällen des § 32 Abs. 1 Satz 3 und 
bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 32 Absatz 1 
Satz 4 können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit 
noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in eine Rei-
hengrabstätte umgebettet werden. 

(5) Alle Umbettungen werden von der Stadt durchgeführt. 
Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung. 

(5) Alle Umbettungen werden von der Stadt durchgeführt. 
Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung. 

(6) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch 
eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
Durch die genehmigte Umbettung besteht kein Anspruch 
auf vorzeitige Rücknahme der Grabstätte. 

(6) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch 
eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
Durch die genehmigte Umbettung besteht kein Anspruch 
auf vorzeitige Rücknahme der Grabstätte. 

(7) Umbettungen von Leichen aus einem Reihengrab in ein 
anderes Reihengrab des gleichen Friedhofes sind nicht 
zulässig, soweit sie nicht aufgrund von § 11 Absatz 2 er-
folgen. 

(7) Umbettungen von Leichen aus einem Reihengrab in ein 
anderes Reihengrab des gleichen Friedhofes sind nicht 
zulässig, soweit sie nicht aufgrund von § 12 Absatz 2 er-
folgen. 

(8) Leichen und Aschen zu anderen als zu Umbettungszwe-
cken wiederauszugraben, bedarf einer behördlichen oder 
einer richterlichen Anordnung. 

(8) Leichen und Aschen zu anderen als zu Umbettungszwe-
cken wiederauszugraben, bedarf einer behördlichen oder 
einer richterlichen Anordnung. 

Abschnitt III - Grabstätten Abschnitt IV - Grabstätten 

§ 12 Allgemeine Bestimmungen über Grabstätten § 13 Allgemeine Bestimmungen über Grabstätten 

(1) Die Grabstätten werden unterschieden in: (1) Die Grabstätten werden unterschieden in: 

a) Reihengrabstätten a) Reihengrabstätten 

e) Wahlgrabstätten b) Wahlgrabstätten 

 c) Urnenwahlgrabstätten 

b) Erdgemeinschaftsgrabanlage d) Erdgemeinschaftsgrabanlage 

c) Urnengemeinschaftsgrabanlage („Urnengarten“) e) Urnengemeinschaftsgrabanlage („Urnengarten“) 

d) anonyme Urnenreihengrabstätten und ➔ entfällt, weil es keine anonymen Grabstätten gibt 

f) Gemeinschaftsreihengrabanlage  f) Gemeinschaftsreihengrabanlage  

 g) Naturgrabstätten für Urnen 

(2) Eine Reihengrabstätte besteht aus einer Grabstelle, eine 
Wahlgrabstätte besteht aus einer oder mehreren Grab-
stellen.  

(2) Eine Reihengrabstätte besteht aus einer Grabstelle, eine 
Wahlgrabstätte besteht aus einer oder mehreren Grab-
stellen. 

(3) Die Grabstätten gehen nicht in das Eigentum des Erwer-
bers / der Erwerberin über. An ihnen können nur Rechte 
nach Maßgabe dieser Satzung erworben werden. 

(3) Die Grabstätten gehen nicht in das Eigentum des / der 
Erwerbenden über. An ihnen können nur Rechte nach 
Maßgabe dieser Satzung erworben werden. 

 (4) Das Nutzungsrecht an einer Grabstätte wird von der 
Friedhofsverwaltung auf Antrag verliehen. Nut-
zungsberechtigte Person kann nur eine natürliche 
Person sein. Der Erwerb eines Nutzungsrechtes für 
gewerbliche Zwecke ist nicht erlaubt. Ein Anspruch 
auf Verleihung oder Verlängerung eines Nutzungs-
rechtes an einer Grabstätte oder auf Unveränderlich-
keit der Umgebung besteht nicht.  

(4) Bei Erdbestattungen darf in jedem Grab grundsätzlich 
nur eine Leiche beigesetzt werden. Ausnahmen hiervon 
(z. B. eine Mutter mit einem gleichzeitig verstorbenen 
neugeborenen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene 
Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr) können zuge-
lassen werden. 

(5) Bei Erdbestattungen darf in jeder Grabstelle grundsätz-
lich nur eine Leiche beigesetzt werden. Ausnahmen hier-
von (z.B. eine Mutter mit einem gleichzeitig verstorbenen 
neugeborenen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene 
Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr) können zuge-
lassen werden. 
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(5) Ascheurnen dürfen auch in Reihen- oder Wahlgrabstät-
ten für Erdbestattungen beigesetzt werden. Es ist ferner 
gestattet, bis zu vier Urnen auf einer bereits mit einer 
Erdbestattung belegten Wahlgrabstelle beizusetzen (Ur-
nenaufsetzung). Dies gilt ebenso für Reihengrabstätten 
für Erdbestattungen, jedoch darf die zulässige Zahl von 
bis zu 4 Urnen nur im Kalenderjahr des Erwerbes aufge-
setzt werden. 

(6) Ascheurnen dürfen außer in Urnengrabstätten (soweit 
diese vorhanden sind) auch in Reihen- oder Wahlgrab-
stätten für Erdbestattungen beigesetzt werden. Es ist 
ferner gestattet, bis zu vier Urnen auf einer bereits mit 
einer Erdbestattung belegten Wahlgrabstelle beizusetzen 
(Urnenaufsetzung). Dies gilt ebenso für Reihengrabstät-
ten für Erdbestattungen, jedoch darf die zulässige Zahl 
von bis zu 4 Urnen nur im Kalenderjahr des Erwerbes 
aufgesetzt werden. 

(6) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich bei Reihengrabstät-
ten die Pflicht zur Anlage und zur Pflege, bei Wahlgrab-
stätten die Pflicht zur Anlage, zur Pflege und zur voll-
ständigen Räumung der Grabstätte nach Ablauf des 
Nutzungsrechtes. 

(7) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich bei Reihengrabstät-
ten die Pflicht zur Anlage und zur Pflege, bei Wahlgrab-
stätten die Pflicht zur Anlage, zur Pflege und zur voll-
ständigen Räumung der Grabstätte nach Ablauf des 
Nutzungsrechtes. 

(7) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wieder-
erwerb von Nutzungsrechten an einer der Lage nach be-
stimmten Grabstätte, an einer Wahlgrabstätte oder auf 
Unveränderlichkeit der Umgebung. 

(8) Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wieder-
erwerb von Nutzungsrechten an einer der Lage nach be-
stimmten Grabstätte, an einer Wahlgrabstätte, an einer 
Urnenwahlgrabstätte oder auf Unveränderlichkeit der 
Umgebung. 

(8) Die Gräber werden von den von der Friedhofsverwaltung 
bestimmten Personen ausgehoben und wieder zugefüllt. 

(9) Die Grabstelle wird von der Friedhofsverwaltung 
bzw. von einem von ihr beauftragten Dritten für die 
Bestattung vorbereitet und wieder verschlossen. Die 
entstehenden Kosten sind durch die nutzungsbe-
rechtigte Person zu erstatten. 

§ 13 Grabtiefen und Abstände § 14 Grabtiefen und Abstände 

(1) Die Mindesttiefe eines Grabes - gemessen von der Erd-
oberfläche (ohne Hügel) – beträgt 1,50 m. Der Sarg 
muss von einer Erdschicht von mind. 0,90 m bedeckt 
sein. 

(1) Die Mindesttiefe eines Grabes - gemessen von der Erd-
oberfläche (ohne Hügel) – beträgt 1,50 m. Der Sarg 
muss von einer Erdschicht von mind. 0,90 m bedeckt 
sein. 

(2) Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander 
durch mind. 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 

(2) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander 
durch mind. 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 

(3) Urnen müssen in einer Tiefe von mind. 0,65 m beigesetzt 
werden.  

(3) Urnen müssen in einer Tiefe von mind. 0,65 m beigesetzt 
werden.  

§ 14 Verbot des Ausmauerns § 15 Verbot des Ausmauerns 

Es ist nicht gestattet, Gräber auszumauern oder Grabgewöl-

be zu errichten. 

Es ist nicht gestattet, Gräber auszumauern oder Grabgewöl-

be zu errichten. 

§ 15 Reihengrabstätten § 16 Reihengrabstätten 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, 
die der Reihe nach belegt und erst im Todesfalle für die 
Dauer der Ruhezeit des / der zu Bestattenden abgege-
ben werden. 

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, 
die der Reihe nach belegt und erst im Todesfalle für die 
Dauer der Ruhezeit der zu bestattenden Person abge-
geben werden. 

(2) Es werden für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Le-
bensjahr und für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Le-
bensjahr einheitliche Reihengräber eingerichtet. 

(2) Es werden für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Le-
bensjahr und für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Le-
bensjahr einheitliche Reihengräber eingerichtet. 

(3) Die Gräber haben folgende Mindestmaße: (3) Die Gräber haben folgende Mindestmaße: 

Länge = 2,50 m, Breite = 1,20 m Länge = 2,50 m, Breite = 1,20 m 

Innenmaß der Gruben: Länge = 2,10 m, Breite = 0,90 m, 
Abstand = 0,30 m 

Innenmaß der Gruben: Länge = 2,10 m, Breite = 0,90 m, 
Abstand = 0,30 m 

Abweichungen von diesen Mindestmaßen, die u.a. auf-
grund örtlicher Verhältnisse bedingt sein können, hat der 

/ die Nutzungsberechtigte hinzunehmen. 

Abweichungen von diesen Mindestmaßen, die u.a. auf-
grund örtlicher Verhältnisse bedingt sein können, hat die 

nutzungsberechtigte Person hinzunehmen. 

(4) Nutzungsrechte über die Ruhezeit hinaus können nicht 
geltend gemacht werden. Ein Wiedererwerb von Reihen-
grabstätten oder die Verlängerung der Ruhezeiten ist 
nicht möglich. 

(4) Nutzungsrechte über die Ruhezeit hinaus können nicht 
geltend gemacht werden. Ein Wiedererwerb von Reihen-
grabstätten oder die Verlängerung der Ruhezeiten ist 
nicht möglich. Sofern nach Ablauf der Ruhezeit die 
Neuplanung des Grabfeldes den Erhalt einer einzel-
nen Reihengrabstätte ermöglicht, kann ausnahms-
weise das Nutzungsrecht für weitere 5, 10, 15, 20, 25 
oder 30 Jahre verliehen werden. 

(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von 
Ihnen nach Ablauf der Ruhezeit wird 6 Monate vorher öf-
fentlich durch Aushang in dem amtlichen Aushangkasten 
der Stadtverwaltung und den Aushangkästen auf den 
Friedhöfen sowie durch eine Hinweistafel auf dem Rei-

hengrabfeld selbst bekanntgegeben. 

(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von 
Ihnen nach Ablauf der Ruhezeit wird 6 Monate vorher öf-
fentlich durch Aushang in dem amtlichen Aushangkasten 
der Stadtverwaltung und den Aushangkästen auf den 
Friedhöfen sowie durch eine Hinweistafel auf dem Rei-

hengrabfeld selbst bekanntgegeben. 
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§ 15a anonyme Urnenreihengrabstätten  

(1) In den anonymen Urnenreihengrabstätten werden Urnen 
der Reihe nach innerhalb einer Fläche von 0,40 x 0,40 m 
je Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Diese 
Grabstätten werden nicht gekennzeichnet. Sie werden 
vergeben, wenn dies dem Willen des / der Verstorbenen 
und/oder der Hinterbliebenen, des/der Nutzungsberech-
tigten oder der Angehörigen entspricht. 

➔ entfällt, weil es auf keinem Friedhof der Ortschaften 
anonyme Grabstätten gibt 

(2) Soweit sich nicht aus dieser Satzung etwas anderes 
ergibt, gelten die Vorschriften für (Erd-) Reihengrabstät-
ten entsprechend auch für anonyme Urnenreihengrab-
stätten. 

 

§ 16 Wahlgrabstätten § 17 Wahlgrabstätten 

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, 
an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht verliehen und 
deren Lage im Benehmen mit dem / der Erwerber/in 
(Nutzungsberechtigte/r) bestimmt wird. Das Nutzungs-
recht beträgt 30 Jahre vom Tage des Erwerbes an ge-
rechnet, und wird jeweils auf volle Kalenderjahre aufge-
rundet. Bei der Gebührenberechnung werden nur volle 
Kalenderjahre zugrunde gelegt. Der Wiedererwerb des 
Nutzungsrechtes nach seinem Ablauf ist nur auf Antrag 
und, sofern es sich nicht um ein Einzelwahlgrab handelt, 
nur für mindestens paarweise Wahlgrabstellen gegen 
Zahlung einer Gebühr nach der jeweiligen Gebührensat-
zung möglich. Dabei kann der Zeitraum für den Wieder-
erwerb des Nutzungsrechtes wahlweise 5, 10, 15, 20, 25 
oder 30 Jahre betragen. 

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, 
an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht verliehen und 
deren Lage im Benehmen mit der /dem Erwerbenden 
(nutzungsberechtigte Person) bestimmt wird. Das Nut-
zungsrecht beträgt 30 Jahre vom Tage des Erwerbes an 
gerechnet, und wird jeweils auf volle Kalenderjahre auf-
gerundet. Bei der Gebührenberechnung werden nur volle 
Kalenderjahre zugrunde gelegt. Der Wiedererwerb des 
Nutzungsrechtes nach seinem Ablauf ist nur auf Antrag 
und, sofern es sich nicht um ein Einzelwahlgrab handelt, 
nur für paarweise Wahlgrabstellen gegen Zahlung einer 
Gebühr nach der jeweiligen Gebührensatzung möglich. 
Dabei kann der Zeitraum für den Wiedererwerb des Nut-
zungsrechtes wahlweise 5, 10, 15, 20, 25 oder 30 Jahre 
betragen. 

(2) Die Stadt kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungs-
rechten an Wahlgrabstätten ablehnen, beispielsweise 
wenn die Schließung gem. § 3 beabsichtigt ist. 

(2) Die Stadt kann Erwerb und Wiedererwerb von Nutzungs-
rechten an Wahlgrabstätten ablehnen, beispielsweise 
wenn die Schließung gem. § 4 beabsichtigt ist. 

(3) Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, rechtzeitig 
auf den Ablauf des Nutzungsrechtes hinzuweisen bzw. 
zur rechtzeitigen Stellung des Verlängerungsantrages 
aufzufordern. 

(3) Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, rechtzeitig 
auf den Ablauf des Nutzungsrechtes hinzuweisen bzw. 
zur rechtzeitigen Stellung des Verlängerungsantrages 
aufzufordern. 

(4) Überschreitet bei einer Beisetzung die Ruhezeit das 
noch laufende Nutzungsrecht, so ist zur Wahrung der 
Ruhezeit das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrab-
stätte, in besonderen Härtefällen jedoch mindestens für 
paarweise Grabstellen, um den notwendigen Zeitraum zu 
verlängern. Die Gebühren richten sich auch bei der Er-
neuerung des Nutzungsrechtes nach der jeweils gültigen 
Gebührensatzung. 

(4) Überschreitet bei einer Bestattung die Ruhezeit das 
noch laufende Nutzungsrecht, so ist zur Wahrung der 
Ruhezeit das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrab-
stätte, in besonderen Härtefällen jedoch mindestens für 
paarweise Grabstellen, um den notwendigen Zeitraum zu 
verlängern. Die Gebühren richten sich auch bei der Er-
neuerung des Nutzungsrechtes nach der jeweils gültigen 
Gebührensatzung. 

(5) In einer Wahlgrabstätte dürfen der / die Nutzungsberech-
tigte und seine / ihre Angehörigen beigesetzt werden. 

(5) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte 
Person und ihre Angehörigen beigesetzt werden. 

Als Angehörige im Sinne dieser Satzung gelten: Als Angehörige im Sinne dieser Satzung gelten: 

1. der Ehegatte / die Ehegattin bzw. der / die Lebens-
partner/in des / der Nutzungsberechtigten, 

1. der Ehegatte / die Ehegattin bzw. der / die Lebens-
partner*in der nutzungsberechtigten Person, 

2. Verwandte auf- und absteigender Linie sowie Ge-
schwister und Geschwisterkinder 

2. Verwandte auf- und absteigender Linie sowie Ge-
schwister und Geschwisterkinder 

3. die Ehegatten der unter 2. bezeichneten Personen. 3. die Ehegatten der unter 2. bezeichneten Personen. 

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes hat der / 
die Erwerber/in für den Fall seines / ihres Ablebens aus 
dem in Satz 3 genannten Personenkreis seine/n Nach-
folger/in im Nutzungsrecht zu bestimmen. Diesem / die-
ser soll das Nutzungsrecht durch einen Vertrag, der erst 
zum Zeitpunkt des Todes des / der Übertragenden wirk-
sam wird, übertragen werden. Wird bis zu seinem / ihrem 
Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das 
Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die An-
gehörigen des / der verstorbenen Nutzungsberechtigten 
mit deren Zustimmung über: 

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes hat die 
nutzungsberechtigte Person für den Fall ihres Able-
bens aus dem in Satz 3 genannten Personenkreis sei-
ne/n Nachfolgende/n im Nutzungsrecht zu bestimmen. 
Diesem / dieser soll das Nutzungsrecht durch einen Ver-
trag, der erst zum Zeitpunkt des Todes des / der Über-
tragenden wirksam wird, übertragen werden. Wird bis zu 
ihrem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht 
das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die 
Angehörigen der verstorbenen nutzungsberechtigten 
Person mit deren Zustimmung oder aufgrund ander-
weitiger rechtlicher Übertragung über: 

a) auf den / die überlebende/n Ehegatten / Ehegattin 
bzw. Lebenspartner/in, und zwar auch dann, wenn 
Kinder aus einer früheren Ehe / Lebenspartnerschaft 
vorhanden sind 

a) auf den / die überlebende/n Ehegatten / Ehegattin 
bzw. den / die eingetragene/n Lebenspartner*in, 
und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer frühe-
ren Ehe / Lebenspartnerschaft vorhanden sind 
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b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder b) auf die ehelichen Kinder, nichtehelichen Kinder und 
Adoptivkinder 

c) auf die Stiefkinder c) auf die Stiefkinder 

d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ih-
rer Väter oder Mütter 

d) auf die Enkel*innen in der Reihenfolge der Berechti-
gung ihrer Väter oder Mütter 

e) auf die Eltern e) auf die Eltern 

f) auf die vollbürtigen Geschwister f) auf die vollbürtigen Geschwister 

g) auf die Stiefgeschwister g) auf die Stiefgeschwister 

h) auf die nicht unter die Buchstaben a) bis g) fallenden 
Erben. 

h) auf die nicht unter die Buchstaben a) bis g) fallenden 
Erben. 

Innerhalb der einzelnen Gruppen der Buchstaben b) bis 
d) und f) bis h) wird der / die Älteste Nutzungsberechtig-
te/r. 

Innerhalb der einzelnen Gruppen der Buchstaben b) bis 
d) und f) bis h) wird der / die Älteste nutzungsberechtig-
te Person. 

Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehö-
rigen des / der verstorbenen Nutzungsberechtigten in-
nerhalb eines Jahres seit Beisetzung übernimmt. 

Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehö-
rigen der verstorbenen nutzungsberechtigte Person 
innerhalb eines Jahres seit Bestattung übernimmt. 

Die Friedhofsverwaltung kann in Ausnahmefällen von 

dieser Reihenfolge abweichen. 

Die Friedhofsverwaltung kann in Ausnahmefällen von 

dieser Reihenfolge abweichen. 

(7) Der / die jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nut-
zungsrecht jederzeit auf eine Person aus dem Kreis des 
Absatz 6 Satz 3 übertragen, er / sie bedarf dazu der vor-
herigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 

(7) Die jeweilige nutzungsberechtigte Person kann das 
Nutzungsrecht jederzeit auf eine Person aus dem Kreis 
des Absatz 6 Satz 3 übertragen, sie bedarf dazu der 
vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 

(8) Jede/r Rechtsnachfolger/in hat das Nutzungsrecht un-

verzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen. 

(8) Jede/r Rechtsnachfolgende hat das Nutzungsrecht un-

verzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen. 

(9) Absatz 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entspre-
chend. 

(9) Absatz 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entspre-
chend. 

(10) Nutzungsberechtigte von Wahlgrabstätten haben zu 
dulden, sofern andere Wahlgrabstätten nicht direkt an 
einen allgemein zugänglichen Weg angrenzen, dass 
Nutzungsberechtigte zur Erreichung ihrer Wahlgrabstät-
te die direkt anliegende Wahlgrabstätte als notwendige 
Verbindung benutzen; die Benutzung ist auf ein Min-
destmaß unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Grabgestaltung sowie des Rücksichtnahmegebotes zu 
beschränken. 

(10) Nutzungsberechtigte Personen von Wahlgrabstätten 
haben zu dulden, sofern andere Wahlgrabstätten nicht 
direkt an einen allgemein zugänglichen Weg angren-
zen, dass nutzungsberechtigte Personen zur Errei-
chung ihrer Wahlgrabstätte die direkt anliegende Wahl-
grabstätte als notwendige Verbindung benutzen; die 
Benutzung ist auf ein Mindestmaß unter Berücksichti-
gung der vorhandenen Grabgestaltung sowie des 
Rücksichtnahmegebotes zu beschränken. 

(11) Ein vorzeitiger Verzicht auf das Nutzungsrecht an unbe-
legten Wahlgrabstätten ist nur mit Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung möglich. Ein vorzeitiger Verzicht 
auf das Nutzungsrecht an belegten oder teilweise be-
legten Wahlgrabstätten Grabstätten ist hingegen erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit möglich. Ein Verzicht 
ist grundsätzlich nur für die gesamte Wahlgrabstätte 
möglich. Eine Gebührenerstattung findet nicht statt. 

(11) Ein vorzeitiger Verzicht auf das Nutzungsrecht an un-
belegten Wahlgrabstätten ist nur mit Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung möglich. Ein vorzeitiger Verzicht 
auf das Nutzungsrecht an belegten oder teilweise be-
legten Wahlgrabstätten ist hingegen erst nach Ablauf 
der letzten Ruhezeit möglich. Ein Verzicht ist grund-
sätzlich nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. 
Eine Gebührenerstattung findet nicht statt. 

In begründeten Ausnahmefällen oder wenn Gründe ei-
ner ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltung 
des Friedhofs nicht entgegenstehen kann im Einzelfall 
auf Antrag der / des Nutzungsberechtigten auch der 
Rückgabe des Nutzungsrechtes an teil- oder belegten 
Wahlgrabstätten vor Ablauf zugestimmt werden. 

In begründeten Ausnahmefällen oder wenn Gründe ei-
ner ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltung 
des Friedhofs nicht entgegenstehen kann im Einzelfall 
auf Antrag der nutzungsberechtigten Person auch 
der Rückgabe des Nutzungsrechtes an teil- oder beleg-
ten Wahlgrabstätten vor Ablauf zugestimmt werden. 

Die Rückgabe eines Nutzungsrechtes sowohl an unbe-
legten als auch an teil- bzw. belegten Wahlgrabstätten 
ist nach der Friedhofsgebührensatzung gebührenpflich-
tig. Dies gilt nicht für Wahlgrabstätten im Bereich des 
Entwicklungsleitplanes auf dem Friedhof Mulmshorn (§ 
16a). 

Die Rückgabe eines Nutzungsrechtes sowohl an unbe-
legten als auch an teil- bzw. belegten Wahlgrabstätten 
ist nach der Friedhofsgebührensatzung gebührenpflich-
tig. Dies gilt nicht für Wahlgrabstätten im Bereich des 
Entwicklungsleitplanes auf dem Friedhof Mulmshorn (§ 
18). 

Bei vorzeitiger Rückgabe sind die Bepflanzung, die 
Grabmale sowie sonstige bauliche Anlagen und einge-
brachte Sachen durch den Nutzungsberechtigten zu 
entfernen. 

Bei vorzeitiger Rückgabe sind die Bepflanzung, die 
Grabmale sowie sonstige bauliche Anlagen und einge-
brachte Sachen durch die nutzungsberechtigte Per-
son zu entfernen. 

(12) Für die Größe der Wahlgrabstätten gelten mindestens 
die Vorschriften des § 15 Abs. 3. 

(12) Für die Größe der Wahlgrabstätten gelten mindestens 
die Vorschriften des § 16 Abs. 3. 

§ 16a Wahlgrabstätten im Bereich des Entwicklungsleit-
planes auf dem Friedhof Mulmshorn  

§ 18 Wahlgrabstätten im Bereich des Entwicklungsleit-
planes auf dem Friedhof Mulmshorn  

Für Wahlgrabstätten, die nach dem Entwicklungsleitplan auf 
dem Friedhof Mulmshorn vom 15.05.2008 in der zurzeit gel-
tenden Fassung nicht wieder belegt werden sollen, gelten 
folgende Abweichungen des § 16: 

Für Wahlgrabstätten, die nach dem Entwicklungsleitplan auf 
dem Friedhof Mulmshorn vom 15.05.2008 in der zurzeit gel-
tenden Fassung nicht wieder belegt werden sollen, gelten 
folgende Abweichungen des § 17: 
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(1) Bei einer Beisetzung wird das Nutzungsrecht grundsätz-
lich nur für die durch diese Beisetzung belegte Grabstelle 
um den notwendigen Zeitraum verlängert. In besonders 
begründeten Härtefällen kann ein widerrufliches Pflege-
recht an einer oder mehreren auf der gleichen Grabstätte 
gelegenen Grabstellen eingeräumt werden. In diesen 
Fällen ist weiterhin die laufende Unterhaltungsgebühr - 
Ziffer 2 des Gebührentarifes zur Gebührensatzung - zu 
entrichten. Für die Verleihung des Pflegerechtes gelten 
die Vorschriften des § 17a entsprechend. 

(1) Bei einer Bestattung wird das Nutzungsrecht grundsätz-
lich nur für die durch diese Bestattung belegte Grabstel-
le um den notwendigen Zeitraum verlängert. In beson-
ders begründeten Härtefällen kann ein widerrufliches 
Pflegerecht an einer oder mehreren auf der gleichen 
Grabstätte gelegenen Grabstellen eingeräumt werden. In 
diesen Fällen ist weiterhin die laufende Unterhaltungs-
gebühr – Abschnitt II Tarif Nr. 1 des Gebührentarifes 
zur Gebührensatzung - zu entrichten. Für die Verleihung 
des Pflegerechtes gelten die Vorschriften des § 24 ent-
sprechend. 

(2) Bei einem vorzeitigem Verzicht auf das Nutzungsrecht 
mit gleichzeitigem Erwerb einer anderen Grabstätte auf 
dem Friedhof Mulmshorn wird die restliche Zeit des Nut-
zungsrechtes (hierbei werden angefangene Jahre nicht 
berücksichtigt) übertragen. 

(2) Bei einem vorzeitigem Verzicht auf das Nutzungsrecht 
mit gleichzeitigem Erwerb einer anderen Grabstätte auf 
dem Friedhof Mulmshorn wird die restliche Zeit des Nut-
zungsrechtes (hierbei werden angefangene Jahre nicht 
berücksichtigt) übertragen. 

(3) Übersteigt die Anzahl der abgegebenen Grabstellen die 
Anzahl der neu erworbenen Grabstellen, findet keine 
Gebührenerstattung statt. 

(3) Übersteigt die Anzahl der abgegebenen Grabstellen die 
Anzahl der neu erworbenen Grabstellen, findet keine 
Gebührenerstattung statt. 

 § 19 Urnenwahlgrabstätten 

 (1) Urnenwahlgrabstätten sind Grabstätten für die Be-
stattung von Aschen, an denen auf Antrag ein Nut-
zungsrecht für die Dauer von 30 Jahren (Nutzungs-
zeit) verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem 
/ der Erwerbenden bestimmt wird. 

 (2) Eine Urnenwahlgrabstätte ist maximal 1,00 m lang 
und 1,00 m breit 

 (3) In einer Urnenwahlgrabstätte können bis zu 4 Urnen 
beigesetzt werden. 

 (4) Soweit sich nicht aus dieser Satzung etwas anderes 
ergibt, gelten die Vorschriften für (Erd-) Wahlgrab-
stätten entsprechend auch für Urnenwahlgrabstät-
ten. 

§ 15d Erdgemeinschaftsgrabanlage § 20 Erdgemeinschaftsgrabanlage 

(1) Auf dem Friedhof Waffensen ist eine Gemeinschafts-
grabanlage für Erdbestattungen eingerichtet. 

(1) Auf dem Friedhof Waffensen ist eine Gemeinschafts-
grabanlage für Erdbestattungen eingerichtet. 

(2) Die Erdgemeinschaftsgrabanlage ist eine Grabanlage, 
die aus einer Gruppe mehrerer Erdgrabstätten für die 
Beisetzung von Särgen und einer einheitlichen äußeren 
Gestaltung besteht. In der Erdgemeinschaftsgrabanlage 
werden die Reihengrabstätten unterschieden in: 

(2) Die Erdgemeinschaftsgrabanlage ist eine Grabanlage, 
die aus einer Gruppe mehrerer Erdgrabstätten für die 
Bestattung von Särgen und einer einheitlichen äußeren 
Gestaltung besteht. In der Erdgemeinschaftsgrabanlage 
werden die Reihengrabstätten unterschieden in: 

a) Einzelreihengrabstätten, diese bestehen aus einer 
einzigen Erdreihengrabstelle, und 

a) Einzelreihengrabstätten, diese bestehen aus einer 
einzigen Erdreihengrabstelle, und 

b) Doppelreihengrabstätten, diese bestehen aus 2 ne-
beneinander liegenden Erdreihengrabstellen. 

b) Doppelreihengrabstätten, diese bestehen aus 2 ne-
beneinander liegenden Erdreihengrabstellen. 

(3) An den Grabstätten kann auf Antrag ein Nutzungsrecht 
erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des / der zu 
Bestattenden als Teilhabe an der gesamten Erdgemein-
schaftsgrabanlage verliehen werden. 

(3) An den Grabstätten kann auf Antrag ein Nutzungsrecht 
erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit der zu be-
stattenden Person als Teilhabe an der gesamten Erd-
gemeinschaftsgrabanlage verliehen werden. 

(4) Nutzungsrechte über die Ruhezeit hinaus können an ei-
ner Einzelreihengrabstätte nicht geltend gemacht wer-
den. Das Nutzungsrecht an einer Doppelreihengrabstätte 
wird bei der Beisetzung des 2. Sarges für die gesamte 
Doppelreihengrabstätte um den zur Wahrung der Ruhe-
zeit notwendigen Zeitraum verlängert. Die Gebühren 
richten sich auch bei der Verlängerung des Nutzungs-
rechtes nach der jeweils gültigen Gebührensatzung. 

(4) Nutzungsrechte über die Ruhezeit hinaus können an ei-
ner Einzelreihengrabstätte nicht geltend gemacht wer-
den. Das Nutzungsrecht an einer Doppelreihengrabstätte 
wird bei der Bestattung des 2. Sarges für die gesamte 
Doppelreihengrabstätte einmalig um den zur Wahrung 
der Ruhezeit notwendigen Zeitraum verlängert. Die Ge-
bühren richten sich auch bei der Verlängerung des Nut-
zungsrechtes nach der jeweils gültigen Gebührensat-
zung. 

Ein Wiedererwerb einer Einzel- oder Doppelreihengrab-
stätte oder die Verlängerung der Ruhezeiten ist grund-
sätzlich nicht möglich. Sofern nach Ablauf der Ruhezeit 
die Neuplanung der Erdgemeinschaftsgrabanlage den 
Erhalt einer einzelnen Einzel- oder Doppelreihengrab-
stätte ermöglicht, kann ausnahmsweise das Nutzungs-
recht für weitere 5, 10, 15, 20, 25 oder 30 Jahre verlie-
hen werden. 

Ein Wiedererwerb einer Einzel- oder Doppelreihengrab-
stätte oder die Verlängerung der Ruhezeiten ist grund-
sätzlich nicht möglich. Sofern nach Ablauf der Ruhezeit 
die Neuplanung der Erdgemeinschaftsgrabanlage den 
Erhalt einer einzelnen Einzel- oder Doppelreihengrab-
stätte ermöglicht, kann ausnahmsweise das Nutzungs-
recht für weitere 5, 10, 15, 20, 25 oder 30 Jahre verlie-
hen werden. 
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(5) Die Erdgemeinschaftsgrabanlage wird von der Fried-
hofsverwaltung angelegt und unterhalten. Grabmale zur 
Erinnerung an die Verstorbenen bzw. zum Auffinden der 
Gräber werden von der Friedhofsverwaltung aufgestellt 
und gestaltet. Die namentliche Kennzeichnung an den 
Grabmalen wird von der Friedhofsverwaltung gegen eine 
Gebühr gestellt. 

(5) Die Erdgemeinschaftsgrabanlage wird von der Fried-
hofsverwaltung angelegt und unterhalten. Grabmale zur 
Erinnerung an die Verstorbenen bzw. zum Auffinden der 
Gräber werden von der Friedhofsverwaltung aufgestellt 
und gestaltet. Die namentliche Kennzeichnung an den 
Grabmalen wird von der Friedhofsverwaltung gegen eine 
Gebühr gestellt. 

(6) In oder auf dem Boden der Erdgemeinschaftsgrabanlage 
dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden. Ins-
besondere ist nicht gestattet: 

(6) In oder auf dem Boden der Erdgemeinschaftsgrabanlage 
dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden. Ins-
besondere ist nicht gestattet: 

a) die Gräber zu bearbeiten, zu schmücken oder in 
sonstiger Form zu verändern, 

a) die Gräber zu bearbeiten, zu schmücken oder in 
sonstiger Form zu verändern, 

b) Anpflanzungen vorzunehmen, b) Anpflanzungen vorzunehmen, 

c) Grabmale, Gedenksteine und sonstige bauliche An-
lagen zu errichten, 

c) Grabmale, Gedenksteine und sonstige bauliche An-
lagen zu errichten, 

d) Grabschmuck, insbesondere Sargauflagen, Kränze, 
Blumengebinde, Vasen, Pflanzschalen, Kerzen, 

Grablichte und persönliche Andenken niederzulegen. 

d) Grabschmuck, insbesondere Sargauflagen, Kränze, 
Blumengebinde, Vasen, Pflanzschalen, Kerzen, 

Grablichte und persönliche Andenken niederzulegen. 

(7) Grabschmuck, insbesondere Sargauflagen, Kränze, 
Blumengebinde, Vasen, Pflanzschalen, Kerzen, und 
persönliche Andenken dürfen nur auf gesondert ausge-
wiesenen Flächen der Erdgemeinschaftsgrabanlage 
niedergelegt werden. 

(7) Grabschmuck, insbesondere Sargauflagen, Kränze, 
Blumengebinde, Vasen, Pflanzschalen, Kerzen, und per-
sönliche Andenken dürfen nur auf gesondert ausgewie-
senen Flächen der Erdgemeinschaftsgrabanlage nieder-
gelegt werden. 

(8) Das Abräumen der Erdgemeinschaftsgrabanlage oder 
Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeit wird 6 Mona-
te vorher öffentlich durch Aushang in dem amtlichen 
Aushangkasten der Stadtverwaltung und den Aushang-
kästen auf den Friedhöfen sowie durch eine Hinweista-
fel auf der Erdgemeinschaftsgrabanlage selbst bekannt-
gegeben. 

(8) Das Abräumen der Erdgemeinschaftsgrabanlage oder 
Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeit wird 6 Mona-
te vorher öffentlich durch Aushang in dem amtlichen 
Aushangkasten der Stadtverwaltung und den Aushang-
kästen auf den Friedhöfen sowie durch eine Hinweistafel 
auf der Erdgemeinschaftsgrabanlage selbst bekanntge-
geben. 

(9) Soweit sich nicht aus dieser Satzung etwas anderes 
ergibt, gelten die Vorschriften für (Erd-) Reihengrabstät-
ten entsprechend auch für die Erdgemeinschaftsgraban-
lage. 

(9) Soweit sich nicht aus dieser Satzung etwas anderes 
ergibt, gelten die Vorschriften für (Erd-) Reihengrabstät-
ten entsprechend auch für die Erdgemeinschaftsgraban-
lage. 

§ 15b Urnengemeinschaftsgrabanlage  § 21 Urnengemeinschaftsgrabanlage  

(1) Sowohl auf dem Friedhof Mulmshorn als auch auf dem 
Friedhof Waffensen sind gesonderte Urnengemein-
schaftsgrabanlagen („Urnengärten“) eingerichtet. 

(1) Sowohl auf dem Friedhof Mulmshorn als auch auf dem 
Friedhof Waffensen sind gesonderte Urnengemein-
schaftsgrabanlagen („Urnengärten“) eingerichtet. 

(2) Die Urnengemeinschaftsgrabanlage ist eine Grabanlage, 
die aus einer Gruppe mehrerer Urnengrabstätten für die 
Beisetzung von Aschen und einer einheitlichen äußeren 
Gestaltung besteht. In der Urnengemeinschaftsgraban-
lage werden die Urnengrabstätten unterschieden in: 

(2) Die Urnengemeinschaftsgrabanlage ist eine Grabanlage, 
die aus einer Gruppe mehrerer Urnengrabstätten für die 
Bestattung von Aschen und einer einheitlichen äußeren 
Gestaltung besteht. In der Urnengemeinschaftsgraban-
lage werden die Urnengrabstätten unterschieden in: 

a) Einzelurnengrabstätten, diese bestehen aus einer 
einzigen Urnengrabstelle, und 

a) Einzelurnengrabstätten, diese bestehen aus einer 
einzigen Urnengrabstelle, und 

b) Doppelurnengrabstätten, diese bestehen aus 2 ne-
beneinander liegenden Urnengrabstellen. 

b) Familienurnengrabstätten, diese bestehen aus 2 
bis max. 4 im Zusammenhang bzw. nebeneinan-
der liegenden Urnengrabstellen. 

(3) Eine Einzelurnengrabstätte ist maximal 0,50 m lang und 
0,50 m breit, eine Doppelurnengrabstätte ist maximal 
0,50 m lang und 1,00 m breit. 

(3) Eine Einzelurnengrabstätte ist maximal 0,50 m lang und 
0,50 m breit, eine Familienurnengrabstätten ist maxi-
mal 0,50 m lang und bis zu 2,00 m breit. 

(4) An den Urnengrabstätten der Urnengemeinschafts-
grabanlage kann auf Antrag ein Nutzungsrecht erst im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des / der zu Bestat-
tenden als Teilhabe an der gesamten Urnengemein-
schaftsgrabanlage verliehen werden, wobei die Zuwei-
sung der Grabstätte der Reihe nach erfolgt. 

(4) An den Urnengrabstätten der Urnengemeinschafts-
grabanlage kann auf Antrag ein Nutzungsrecht sowohl 
im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des / der zu Be-
stattenden als auch bereits zu Lebzeiten als Teilhabe 
an der gesamten Urnengemeinschaftsgrabanlage verlie-
hen werden, wobei die Zuweisung der Grabstätte erst im 
Todesfall der nutzungsberechtigten Person der Reihe 
nach erfolgt. 

(5) Nutzungsrechte über die Ruhezeit hinaus können an ei-
ner Einzelurnengrabstätte nicht geltend gemacht werden. 
Das Nutzungsrecht an einer Doppelurnengrabstätte wird 
bei der Beisetzung der 2. Urne einmalig für die gesamte 
Doppelurnengrabstätte um den zur Wahrung der Ruhe-
zeit notwendigen Zeitraum verlängert. Die Gebühren 
richten sich auch bei der einmaligen Verlängerung des 
Nutzungsrechtes nach der jeweils gültigen Gebührensat-
zung. 

(5) Nutzungsrechte über die Ruhezeit hinaus können an ei-
ner Einzelurnengrabstätte nicht geltend gemacht werden. 
Abweichend von Satz 1 wird das Nutzungsrecht an einer 
bereits zu Lebzeiten erworbenen Einzel- oder Familien-
urnengrabstätte bei der Beisetzung der 1. Urne für die 
Einzel- bzw. die gesamte Familienurnengrabstätte um 
den zur Wahrung der Ruhezeit notwendigen Zeitraum 
verlängert. Das Nutzungsrecht an einer Familienurnen-
grabstätte wird bei der Bestattung jeder weiteren Urne 
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für die gesamte Familienurnengrabstätte um den zur 
Wahrung der Ruhezeit notwendigen Zeitraum verlängert. 
Die Gebühren richten sich bei Verlängerung des Nut-
zungsrechtes nach der jeweils gültigen Gebührensat-
zung. 

Ein Wiedererwerb einer Einzel- oder Doppelurnengrab-
stätte oder die Verlängerung der Ruhezeiten ist grund-
sätzlich nicht möglich. Sofern nach Ablauf der Ruhezeit 
die Neuplanung der Urnengemeinschaftsgrabanlage den 
Erhalt einer einzelnen Einzel- oder Doppelurnengrabstät-
te ermöglicht, kann ausnahmsweise das Nutzungsrecht 
für weitere 5, 10, 15, 20, 25 oder 30 Jahre verliehen 
werden. 

Ein Wiedererwerb einer Einzel- oder Familienurnen-
grabstätte oder die Verlängerung der Ruhezeiten ist 
grundsätzlich nicht möglich. Sofern nach Ablauf der Ru-
hezeit die Neuplanung der Urnengemeinschaftsgraban-
lage den Erhalt einer einzelnen Einzel- oder Familienur-
nengrabstätte ermöglicht, kann ausnahmsweise das 
Nutzungsrecht für weitere 5, 10, 15, 20, 25 oder 30 Jahre 
verliehen werden. 

(6) Die Urnengemeinschaftsgrabanlage wird von der Fried-
hofsverwaltung angelegt, einheitlich gestaltet und unter-
halten. Auf den Urnengrabstätten dürfen keine Grabmale 
errichtet oder Anpflanzungen vorgenommen werden. Auf 
Antrag des / der Nutzungsberechtigten kann eine na-
mentliche Kennzeichnung an einem zentralen Denkmal / 
Grabmal erfolgen. Die einheitliche namentliche Kenn-
zeichnung wird von der Friedhofsverwaltung gegen eine 
Gebühr gestellt. 

(6) Die Urnengemeinschaftsgrabanlage wird von der Fried-
hofsverwaltung angelegt, einheitlich gestaltet und unter-
halten. Auf den Urnengrabstätten dürfen keine Grabmale 
errichtet oder Anpflanzungen vorgenommen werden. Auf 
Antrag der nutzungsberechtigten Person kann eine 
namentliche Kennzeichnung an einem zentralen Denk-
mal / Grabmal erfolgen. Die einheitliche namentliche 
Kennzeichnung wird von der Friedhofsverwaltung gegen 
eine Gebühr gestellt. 

(7) Grabschmuck, insbesondere Sargauflagen, Kränze, 
Blumengebinde, Vasen, Pflanzschalen, Kerzen, Grab-
lichte und persönliche Andenken dürfen nur auf geson-
dert ausgewiesenen Flächen außerhalb der Urnenge-
meinschaftsgrabanlage niedergelegt werden. 

(7) Grabschmuck, insbesondere Sargauflagen, Kränze, 
Blumengebinde, Vasen, Pflanzschalen, Kerzen, Grab-
lichte und persönliche Andenken dürfen nur auf geson-
dert ausgewiesenen Flächen außerhalb der Urnenge-
meinschaftsgrabanlage niedergelegt werden. 

(8) Das Abräumen der Urnengemeinschaftsgrabanlage oder 
Teilen von Ihnen nach Ablauf der Ruhezeit wird 6 Mona-
te vorher öffentlich durch Aushang in dem amtlichen 
Aushangkasten der Stadtverwaltung und den Aushang-
kästen auf den Friedhöfen sowie durch eine Hinweistafel 
auf der Urnengemeinschaftsgrabanlage selbst bekannt-
gegeben. 

(8) Das Abräumen der Urnengemeinschaftsgrabanlage oder 
Teilen von Ihnen nach Ablauf der Ruhezeit wird 6 Mona-
te vorher öffentlich durch Aushang in dem amtlichen 
Aushangkasten der Stadtverwaltung und den Aushang-
kästen auf den Friedhöfen sowie durch eine Hinweistafel 
auf der Urnengemeinschaftsgrabanlage selbst bekannt-
gegeben. 

(9) Soweit sich nicht aus dieser Satzung etwas anderes 
ergibt, gelten die Vorschriften für (Erd-) Reihengrabstät-
ten entsprechend auch für die Urnengemeinschafts-
grabanlage. 

(9) Soweit sich nicht aus dieser Satzung etwas anderes 
ergibt, gelten die Vorschriften für (Erd-) Reihengrabstät-
ten entsprechend auch für die Urnengemeinschafts-
grabanlage. 

§ 15c Gemeinschaftsreihengrabanlage  § 22 Gemeinschaftsreihengrabanlage  

(1) Auf dem Friedhof Unterstedt ist eine Gemeinschaftsrei-
hengrabanlagen eingerichtet. Sie trägt den Namen 
„Steine der Erinnerungen“. 

(1) Auf dem Friedhof Unterstedt ist eine Gemeinschaftsrei-
hengrabanlagen eingerichtet. Sie trägt den Namen „Stei-
ne der Erinnerungen“. 

(2) Die Gemeinschaftsreihengrabanlage ist eine Grabanla-
ge, die aus einer Gruppe mehrerer Urnengrabstätten für 
die Beisetzung von Aschen, einer Gruppe mehrere Erd-
grabstätten für die Beisetzung von Särgen und einer 
einheitlichen äußeren Gestaltung besteht. In der Ge-
meinschaftsreihengrabanlage werden die Grabstätten 
unterschieden in: 

(2) Die Gemeinschaftsreihengrabanlage ist eine Grabanla-
ge, die aus einer Gruppe mehrerer Urnengrabstätten für 
die Bestattung von Aschen, einer Gruppe mehrere Erd-
grabstätten für die Bestattung von Särgen und einer 
einheitlichen äußeren Gestaltung besteht. In der Ge-
meinschaftsreihengrabanlage werden die Grabstätten 
unterschieden in: 

a) Einzelgrabstätten, diese bestehen aus einer einzi-
gen Urnengrabstelle bzw. aus einer einzelnen 
Erdreihengrabstelle, und 

a) Einzelgrabstätten, diese bestehen aus einer einzigen 
Urnengrabstelle bzw. aus einer einzelnen Erdreihen-
grabstelle, und 

b) Doppelgrabstätten, diese bestehen aus 2 nebenei-
nander liegenden Urnengrabstellen bzw. aus 2 ne-
beneinander liegenden Erdreihengrabstellen. 

b) Doppelgrabstätten, diese bestehen aus 2 nebenei-
nander liegenden Urnengrabstellen bzw. aus 2 ne-
beneinander liegenden Erdreihengrabstellen. 

(3) Eine Einzelurnengrabstätte ist maximal 0,50 m lang und 
0,50 m breit, eine Doppelurnengrabstätte ist maximal 
0,50 m lang und 1,00 m breit. Eine Einzelerdreihengrab-
stätte ist maximal 2,50 m lang und 1,20 m breit, eine 
Doppelerdreihengrabstätte ist maximal 2,50 m lang und 
2,40 m breit. 

(3) Eine Einzelurnengrabstätte ist maximal 0,50 m lang und 
0,50 m breit, eine Doppelurnengrabstätte ist maximal 
0,50 m lang und 1,00 m breit. Eine Einzelerdreihengrab-
stätte ist maximal 2,50 m lang und 1,20 m breit, eine 
Doppelerdreihengrabstätte ist maximal 2,50 m lang und 
2,40 m breit. 

(4) An den Grabstätten der Gemeinschaftsreihengrabanla-
ge kann auf Antrag ein Nutzungsrecht erst im Todesfall 
für die Dauer der Ruhezeit des / der zu Bestattenden als 
Teilhabe an der gesamten Gemeinschaftsreihengraban-
lage verliehen werden, wobei die Zuweisung der Grab-
stätte der Reihe nach erfolgt. 

(4) An den Grabstätten der Gemeinschaftsreihengrabanlage 
kann auf Antrag ein Nutzungsrecht erst im Todesfall für 
die Dauer der Ruhezeit des / der zu Bestattenden als 
Teilhabe an der gesamten Gemeinschaftsreihengraban-
lage verliehen werden, wobei die Zuweisung der Grab-
stätte der Reihe nach erfolgt. 
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(5) Nutzungsrechte über die Ruhezeit hinaus können an ei-
ner Einzelgrabstätte nicht geltend gemacht werden. Das 
Nutzungsrecht an einer Doppelgrabstätte wird bei der 
Beisetzung der 2. Urne bzw. des 2. Sarges einmalig für 
die gesamte Doppelgrabstätte um den zur Wahrung der 
Ruhezeit notwendigen Zeitraum verlängert. Die Gebüh-
ren richten sich auch bei der einmaligen Verlängerung 
des Nutzungsrechtes nach der jeweils gültigen Gebüh-
rensatzung. 

(5) Nutzungsrechte über die Ruhezeit hinaus können an ei-
ner Einzelgrabstätte nicht geltend gemacht werden. Das 
Nutzungsrecht an einer Doppelgrabstätte wird bei der 
Beisetzung der 2. Urne bzw. des 2. Sarges einmalig für 
die gesamte Doppelgrabstätte um den zur Wahrung der 
Ruhezeit notwendigen Zeitraum verlängert. Die Gebüh-
ren richten sich auch bei der einmaligen Verlängerung 
des Nutzungsrechtes nach der jeweils gültigen Gebüh-
rensatzung. 

Ein Wiedererwerb einer Einzel- oder Doppelgrabstätte 
oder die Verlängerung der Ruhezeiten ist grundsätzlich 
nicht möglich. Sofern nach Ablauf der Ruhezeit die Neu-
planung der Gemeinschaftsreihengrabanlage den Erhalt 
einer einzelnen Einzel- oder Doppelgrabstätte ermög-
licht, kann ausnahmsweise das Nutzungsrecht für weite-
re 5, 10, 15, 20, 25 oder 30 Jahre verliehen werden. 

Ein Wiedererwerb einer Einzel- oder Doppelgrabstätte 
oder die Verlängerung der Ruhezeiten ist grundsätzlich 
nicht möglich. Sofern nach Ablauf der Ruhezeit die Neu-
planung der Gemeinschaftsreihengrabanlage den Erhalt 
einer einzelnen Einzel- oder Doppelgrabstätte ermög-
licht, kann ausnahmsweise das Nutzungsrecht für weite-
re 5, 10, 15, 20, 25 oder 30 Jahre verliehen werden. 

(6) Die Gemeinschaftsreihengrabanlage wird von der 
Friedhofsverwaltung angelegt, einheitlich gestaltet und 
unterhalten. Auf den Grabstätten dürfen keine Grabmale 
errichtet oder Anpflanzungen vorgenommen werden. 
Auf Antrag des / der Nutzungsberechtigten kann eine 
namentliche Kennzeichnung an einem zentralen Grab-
mal erfolgen. Die einheitliche namentliche Kennzeich-
nung wird von der Friedhofsverwaltung gegen eine Ge-
bühr gestellt. 

(6) Die Gemeinschaftsreihengrabanlage wird von der Fried-
hofsverwaltung angelegt, einheitlich gestaltet und unter-
halten. Auf den Grabstätten dürfen keine Grabmale er-
richtet oder Anpflanzungen vorgenommen werden. Auf 
Antrag des / der Nutzungsberechtigten kann eine na-
mentliche Kennzeichnung an einem zentralen Grabmal 
erfolgen. Die einheitliche namentliche Kennzeichnung 
wird von der Friedhofsverwaltung gegen eine Gebühr 
gestellt. 

(7) Grabschmuck, insbesondere Sargauflagen, Kränze, 
Blumengebinde, Vasen, Pflanzschalen, Kerzen, Grab-
lichte und persönliche Andenken dürfen nur auf geson-
dert ausgewiesenen Flächen außerhalb der Gemein-
schaftsreihengrabanlage niedergelegt werden. 

(7) Grabschmuck, insbesondere Sargauflagen, Kränze, 
Blumengebinde, Vasen, Pflanzschalen, Kerzen, Grab-
lichte und persönliche Andenken dürfen nur auf geson-
dert ausgewiesenen Flächen außerhalb der Gemein-
schaftsreihengrabanlage niedergelegt werden. 

(8) Das Abräumen der Gemeinschaftsreihengrabanlage 
oder Teilen von Ihnen nach Ablauf der Ruhezeit wird 6 
Monate vorher öffentlich durch Aushang in dem amtli-
chen Aushangkasten der Stadtverwaltung und den Aus-
hangkästen auf den Friedhöfen sowie durch eine Hin-
weistafel auf der Gemeinschaftsreihengrabanlage selbst 
bekanntgegeben. 

(8) Das Abräumen der Gemeinschaftsreihengrabanlage 
oder Teilen von Ihnen nach Ablauf der Ruhezeit wird 6 
Monate vorher öffentlich durch Aushang in dem amtli-
chen Aushangkasten der Stadtverwaltung und den Aus-
hangkästen auf den Friedhöfen sowie durch eine Hin-
weistafel auf der Gemeinschaftsreihengrabanlage selbst 
bekanntgegeben. 

(9) Soweit sich nicht aus dieser Satzung etwas anderes 
ergibt, gelten die Vorschriften für (Erd-) Reihengrabstät-
ten entsprechend auch für die Gemeinschaftsreihen-
grabanlage. 

(9) Soweit sich nicht aus dieser Satzung etwas anderes 
ergibt, gelten die Vorschriften für (Erd-) Reihengrabstät-
ten entsprechend auch für die Gemeinschaftsreihen-
grabanlage. 

 § 23 Naturbestattungsgrabfelder 

 (1) Auf den Friedhöfen der Ortschaften sind Grabanla-
gen für Urnenbestattungen in einer naturbelassenen 
Umgebung eingerichtet (Naturbestattungsgrabfel-
der). Diese Grabfelder tragen den Namen „Naturgar-
ten“. 

 (2) Auf den Naturbestattungsgrabfeldern stehen folgen-
de Bestattungsarten zur Verfügung: 

 a) Bestattungsbaum mit bis zu 12 Urnengrabstätten 
im Stammumfeld des Baumes (auf allen Friedhö-
fen der Ortschaften) und 

 b) auf dem Friedhof Mulmshorn Bestattungsstrauch 
mit bis zu 12 Urnengrabstätten im Strauchumfeld. 

 Die einzelnen Urnengrabstätten werden des Weiteren 
unterschieden in: 

 - auf den Friedhöfen Mulmshorn und Unterstedt: 

 a) Einzelurnengrabstätten, diese bestehen aus einer 
einzigen Urnengrabstelle, und 

 b) Doppelurnengrabstätten, diese bestehen aus 2 
nebeneinander liegenden Urnengrabstellen. 

 - auf dem Friedhof Waffensen: 

 Urnenbaumgrabstätten mit bis zu 2 Urnengrab-
stellen 

 (3) An den Grabstätten kann auf Antrag ein Nutzungs-
recht sowohl im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit 
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des / der zu Bestattenden als auch bereits zu Lebzei-
ten als Teilhabe an dem gesamten Naturbestat-
tungsgrabfeld verliehen werden, wobei die Zuwei-
sung der Grabstätte am ausgesuchten Bestattungs-
baum oder Bestattungsstrauch erst im Todesfall der 
nutzungsberechtigten Person der Reihe nach erfolgt.  

 (4) Nutzungsrechte über die Ruhezeit hinaus können an 
einer Einzelurnengrabstätte nicht geltend gemacht 
werden. Abweichend von Satz 1 wird das Nutzungs-
recht an einer bereits zu Lebzeiten erworbenen Ein-
zel- oder Doppelurnengrabstätte auf den Friedhöfen 
Mulmshorn und Unterstedt und an einer Urnen-
baumgrabstätte auf dem Friedhof Waffensen der je-
weiligen Urnengemeinschaftsgrabanlage bei der 
Beisetzung der 1. Urne für die Einzel- bzw. die ge-
samte Doppelurnengrabstätte bzw. die Urnenbaum-
grabstätte um den zur Wahrung der Ruhezeit not-
wendigen Zeitraum verlängert. Das Nutzungsrecht an 
einer Doppelurnengrabstätte bzw. Urnenbaumgrab-
stätte wird bei der Bestattung der 2. Urne für die ge-
samte Doppelurnengrabstätte bzw. Urnenbaumgrab-
stätte um den zur Wahrung der Ruhezeit notwendi-
gen Zeitraum verlängert. Die Gebühren richten sich 
bei Verlängerung des Nutzungsrechtes nach der je-
weils gültigen Gebührensatzung. 

 Ein Wiedererwerb einer Einzel-, Doppelurnengrab-
stätte oder Urnenbaumgrabstätte oder die Verlänge-
rung der Ruhezeiten ist grundsätzlich nicht möglich. 
Sofern nach Ablauf der Ruhezeit die Neuplanung des 
Naturbestattungsgrabfeldes den Erhalt einer einzel-
nen Einzel- oder Doppelurnengrabstätte oder Urnen-
baumgrabstätte ermöglicht, kann ausnahmsweise 
das Nutzungsrecht für weitere 5, 10, 15, 20, 25 oder 
30 Jahre verliehen werden. 

 (5) Auf den Naturbestattungsgrabfeldern dürfen keine 
Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet 
werden, die aus Kunststoffen oder sonstigen nicht 
verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeig-
net sind, nachhaltig die physikalische, chemische 
oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder 
des Grundwassers zu verändern. 

 (6) Die Naturbestattungsgrabfelder werden von der 
Friedhofsverwaltung angelegt und unterhalten. 
Grabmale zur Erinnerung an die Verstorbenen bzw. 
zum Auffinden der Gräber werden von der Fried-
hofsverwaltung aufgestellt und gestaltet. Die na-
mentliche Kennzeichnung an den Grabmalen (Na-
mensstelen) wird von der Friedhofsverwaltung ge-
gen eine Gebühr gestellt. 

 (7) In oder auf dem Boden der Naturbestattungsgrabfel-
der dürfen keine Veränderungen vorgenommen wer-
den. Insbesondere ist nicht gestattet: 

 a) die Gräber zu bearbeiten, zu schmücken oder in 
sonstiger Form zu verändern, 

 b) Anpflanzungen vorzunehmen, 

 c) Grabmale, Gedenksteine und sonstige bauliche 
Anlagen zu errichten, 

 d) Grabschmuck, insbesondere Sargauflagen, Krän-
ze, Blumengebinde, Vasen, Pflanzschalen, Kerzen, 
Grablichte und persönliche Andenken niederzule-
gen. 

 (8) Grabschmuck, insbesondere Sargauflagen, Kränze, 
Blumengebinde, Vasen, Pflanzschalen, Kerzen, und 
persönliche Andenken dürfen nur auf gesondert 
ausgewiesenen Flächen der Naturbestattungsgrab-
felder niedergelegt werden. 

 (9) Das Abräumen der Naturbestattungsgrabfelder oder 
Teilen von ihm nach Ablauf der Ruhezeit wird 6 Mo-
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nate vorher öffentlich durch Aushang in dem amtli-
chen Aushangkasten der Stadtverwaltung und den 
Aushangkästen auf den Friedhöfen sowie durch eine 
Hinweistafel auf den Naturbestattungsgrabfeldern 
selbst bekanntgegeben. 

 (10) Soweit sich nicht aus dieser Satzung etwas anderes 
ergibt, gelten die Vorschriften für (Erd-) Reihen-
grabstätten entsprechend auch für die Naturbestat-
tungsgrabfelder. 

§ 17 Urnenbeisetzungen  

Für die Beisetzung von Urnen gelten die Vorschriften über 
Erdbestattungen entsprechend, soweit sich nicht aus dieser 
Satzung etwas anderes ergibt. 

➔ entfällt, weil die Regelung durch die Ergänzung 
des Bestattungsangebotes um Urnenwahlgräber 
überflüssig geworden ist 

§ 17a Pflegerecht § 24 Pflegerecht 

(1) Nach Ablauf des Nutzungsrechts und sofern bei Wahl-
grabstätten vom Recht auf Verlängerung kein Gebrauch 
gemacht wird, kann die Friedhofsverwaltung auf Antrag 
ein widerrufliches Pflegerecht einräumen, wenn die Ein-
räumung des Pflegerechts dem Friedhofszweck nicht 
zuwiderläuft und auch andere öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen. 

(1) Nach Ablauf des Nutzungsrechts und sofern bei Wahl-
grabstätten vom Recht auf Verlängerung kein Gebrauch 
gemacht wird, kann die Friedhofsverwaltung auf Antrag 
ein widerrufliches Pflegerecht einräumen, wenn die Ein-
räumung des Pflegerechts dem Friedhofszweck nicht 
zuwiderläuft und auch andere öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen. 

(2) Die Einräumung eines Pflegerechts ist ausgeschlossen, 
wenn nach den Belegungsplänen für die Grabstätte die 
Vergabe neuer Nutzungsrechte vorgesehen ist. 

(2) Die Einräumung eines Pflegerechts ist ausgeschlossen, 
wenn nach den Belegungsplänen für die Grabstätte die 
Vergabe neuer Nutzungsrechte vorgesehen ist. 

(3) Eine mehrmalige Verlängerung des Pflegerechts ist zu-
lässig. Maßgeblich für die Verlängerung ist die Sach- und 
Rechtslage im Zeitpunkt der Entscheidung über die Ver-
längerung. 

(3) Eine mehrmalige Verlängerung des Pflegerechts ist zu-
lässig. Maßgeblich für die Verlängerung ist die Sach- und 
Rechtslage im Zeitpunkt der Entscheidung über die Ver-
längerung. 

(4) Für die Antragstellung gilt § 16 Abs. 1 und 6 sinngemäß. (4) Für die Antragstellung gilt § 17 Abs. 1 und 6 sinngemäß. 

(5) Die Einräumung des Pflegerechts erfolgt schriftlich und 
kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. 

(5) Die Einräumung des Pflegerechts erfolgt schriftlich und 
kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. 

(6) Der / die Pflegeberechtigte hat alle Pflichten, die für die 
Nutzungsberechtigten an einer Wahlgrabstätte nach 
Maßgabe der Vorschriften dieser Satzung bestehen, 
ebenfalls sinngemäß zu erfüllen. Das gilt insbesondere 
für die Pflege- und Unterhaltungspflichten. 

(6) Die pflegeberechtigte Person hat alle Pflichten, die für 
die nutzungsberechtigten Personen an einer Wahl-
grabstätte nach Maßgabe der Vorschriften dieser Sat-
zung bestehen, ebenfalls sinngemäß zu erfüllen. Das gilt 
insbesondere für die Pflege- und Unterhaltungspflichten. 

(7) Das Pflegerecht kann widerrufen werden, wenn (7) Das Pflegerecht kann widerrufen werden, wenn 

a) dies von dem / der Pflegeberechtigten gewünscht 
bzw. beantragt wird, 

a) dies von der pflegeberechtigten Person gewünscht 
bzw. beantragt wird, 

b) die Pflicht zur Unterhaltung der Grabmale und sonsti-
gen baulichen Anlagen gem. § 21 nicht erfüllt wird 
oder 

b) die Pflicht zur Unterhaltung der Grabmale und sons-
tigen baulichen Anlagen gem. § 29 nicht erfüllt wird 
oder 

c) die Pflicht zur ordnungsgemäßen Pflege der Grab-
stätte (§ 23) verletzt wird. 

c) die Pflicht zur ordnungsgemäßen Pflege der Grab-
stätte (§ 31) verletzt wird. 

(8) Die Vergabe eines Pflegerechts kann davon abhängig 
gemacht werden, dass der / die Antragsteller/in auf die 
Entfernung von Grabmalen und sonstigen baulichen An-
lagen auf der Grabstätte entschädigungslos verzichtet. 

(8) Die Vergabe eines Pflegerechts kann davon abhängig 
gemacht werden, dass der / die Antragstellende auf die 
Entfernung von Grabmalen und sonstigen baulichen An-
lagen auf der Grabstätte entschädigungslos verzichtet. 

(9) Wird ein Pflegerecht eingeräumt, ist die laufende Unter-
haltungsgebühr – Ziffer 2 des Gebührentarifes zur Ge-
bührensatzung – zu entrichten. 

(9) Wird ein Pflegerecht eingeräumt, ist die laufende Unter-
haltungsgebühr – Abschnitt II Tarif Nr. 1 des Gebühren-
tarifes zur Gebührensatzung – zu entrichten. 

Abschnitt IV - Gestaltung der Grabstätten Abschnitt V - Gestaltung der Grabstätten 

§ 18 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze § 25 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umge-
bung anzupassen, dass die Würde des Friedhofs in sei-
nen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage ge-
wahrt wird. 

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umge-
bung anzupassen, dass die Würde des Friedhofs in sei-
nen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage ge-
wahrt wird. 

(2) Die Friedhöfe können in Gräberfelder mit oder ohne Ge-
staltungsrichtlinien eingeteilt werden. Die Einteilung wird 
durch besondere Gestaltungssatzungen getroffen, die 
gleichzeitig Gestaltungsvorschriften für die Gräberfelder 
mit Gestaltungsrichtlinien enthalten. Dabei sind in aus-
reichendem Umfange Gräberfelder ohne Gestaltungs-
richtlinien vorzuhalten. 

(2) Die Friedhöfe können in Gräberfelder mit oder ohne Ge-
staltungsrichtlinien eingeteilt werden. Die Einteilung wird 
durch besondere Gestaltungssatzungen getroffen, die 
gleichzeitig Gestaltungsvorschriften für die Gräberfelder 
mit Gestaltungsrichtlinien enthalten. Dabei sind in aus-
reichendem Umfange Gräberfelder ohne Gestaltungs-
richtlinien vorzuhalten. 
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(3) Soweit das Nutzungsrecht an einer Grabstelle auf einem 
Feld ohne Gestaltungsrichtlinien erworben wird, sind nur 
die in dieser Satzung enthaltenen Vorschriften und die 
dem sogenannten Durchschnittsgeschmack entspre-
chenden ästhetischen Mindestanforderungen zu beach-
ten. 

(3) Soweit das Nutzungsrecht an einer Grabstelle auf einem 
Feld ohne Gestaltungsrichtlinien erworben wird, sind nur 
die in dieser Satzung enthaltenen Vorschriften und die 
dem sogenannten Durchschnittsgeschmack entspre-
chenden ästhetischen Mindestanforderungen zu beach-
ten. 

(4) Bestehende Rechte bleiben unberührt. (4) Bestehende Rechte bleiben unberührt. 

Abschnitt V - Grabmale Abschnitt VI - Grabmale 

§ 19 Genehmigungserfordernis § 26 Genehmigungserfordernis 

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabzeichen 
und der damit zusammenhängenden Anlagen bedarf der 
vorherigen schriftlichen Genehmigung der Stadt. Die An-
träge sind durch den / die Verfügungsberechtigte/n zu 
stellen. Diese/r hat in seinem / ihrem Antrag sein / ihr 
Nutzungsrecht nachzuweisen.  

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen, 
Grabeinfassungen, Grababdeckungen und sonstige 
Grabausstattungen (z.B. die Aufstellung von Bänken) 
bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der 
Stadt. Auch provisorische Grabmale bedürfen der 
schriftlichen Genehmigung. Der Antrag ist durch die 
nutzungsberechtigte Person zu stellen. Diese hat in 
ihrem Antrag ihr Nutzungsrecht nachzuweisen. 

Dem Antrag ist weiterhin in doppelter Ausführung beizu-
fügen: 

(2) Dem Antrag ist in doppelter Ausführung beizufügen: 

a) Der Grabzeichenentwurf mit Grundriss und Seitenan-
sicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials, 
seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der 
Anordnung. Ausführungszeichnungen sind einzu-
reichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist. 

a) Der Entwurf mit Grundriss, Seitenansicht und Be-
maßung im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materi-
als, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und 
der Anordnung. Ausführungszeichnungen sind einzu-
reichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist. 

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der 
Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe des Materi-
als, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und 
der Anordnung. Ausführungszeichnungen sind einzu-
reichen, sofern es zum Verständnis erforderlich ist. 

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der 
Symbole im Maßstab 1:1 unter Angabe des Materi-
als, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und 
der Anordnung. Ausführungszeichnungen sind einzu-
reichen, sofern es zum Verständnis erforderlich ist. 
Die Beschriftung in nicht deutscher Sprache ist 
nur unter Beifügung einer beglaubigten Überset-
zung genehmigungsfähig. 

 (3) Die Anbringung eines QR-Codes ist nur erlaubt, 
wenn die nutzungsberechtigte Person die Verantwor-
tung für dessen Inhalt übernimmt. Der QR-Code-
Inhalt muss der Würde des Friedhofes entsprechen. 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann Modelle anfordern, sofern 
dies zum besseren Verständnis notwendig ist. Sie ist be-
rechtigt, sich bei der Beurteilung der eingereichten 
Zeichnungen durch befähigte, anerkannte Fachkräfte be-
raten zu lassen. 

(4) Die Friedhofsverwaltung kann Modelle anfordern, sofern 
dies zum besseren Verständnis notwendig ist. Sie ist be-
rechtigt, sich bei der Beurteilung der eingereichten 
Zeichnungen durch befähigte, anerkannte Fachkräfte be-
raten zu lassen. 

(3) Entspricht die Ausführung eines Grabzeichens nicht der 
genehmigten Zeichnung des Antrages, setzt die Fried-
hofsverwaltung dem / der Nutzungsberechtigten eine an-
gemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung die-
ses Grabzeichens. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist 
kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Be-
seitigung auf Kosten des / der Nutzungsberechtigten 
veranlassen. 

(5) Entspricht die Ausführung des Antragsgegenstandes 
nach Absatz 1 nicht der genehmigten Zeichnung des 
Antrages, setzt die Friedhofsverwaltung der nutzungs-
berechtigten Person eine angemessene Frist zur Be-
seitigung oder Abänderung des Antragsgegenstandes. 
Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Friedhofs-
verwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Person veranlassen. 

(4) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die 
sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach 
Bekanntgabe der Genehmigung errichtet worden ist. 

(6) Die Genehmigung nach Absatz 1 erlischt, wenn der An-
tragsgegenstand nicht binnen eines Jahres nach Be-
kanntgabe der Genehmigung errichtet worden ist. 

(5) Die Errichtung und Veränderung aller sonstigen bauli-
chen Anlagen, wie z.B. die Abdeckung von Grabstätten 
oder die Aufstellung von Bänken, bedarf ebenfalls der 
vorherigen schriftlichen Genehmigung der Friedhofsver-
waltung. Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend. 

➔ ist im Abs. 1 enthalten; dafür neu: 

(7) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn das allge-
meine sittliche Empfinden durch das Grabmal, die 
Grababdeckung oder sonstige Grabausstattung oder 
die Inschrift, Ornament oder Symbol gestört wird, 
oder die Gestaltungsvorschriften nicht eingehalten 
werden. 

(6) Die Abdeckung von Wahlgrabstätten mit Steinplatten 
oder sonstigen Abdeckungen ist nur bis zu einem Anteil 
von bis zu 75 % der Fläche der Wahlgrabstätte zulässig. 
Die Abdeckung von Reihengrabstätten ist nicht zulässig. 

(8) Die Abdeckung von Wahlgrabstätten mit Steinplatten 
oder sonstigen Abdeckungen ist nur bis zu einem Anteil 
von bis zu 75 % der Fläche der Wahlgrabstätte zulässig. 
Abweichend von Satz 1 können bei Urnenwahlgrabstät-
ten bis zu 100 % der Fläche abgedeckt werden. Die Ab-
deckung von Reihengrabstätten ist nicht zulässig. 
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 § 27 Verwendung von Natursteinen 

 (1) Natursteine dürfen auf den Friedhöfen nur verwendet 
werden, wenn 

 1. glaubhaft gemacht wird, dass sie in einem Staat 
oder Gebiet gewonnen oder hergestellt wurden, in 
dem das Übereinkommen über das Verbot und 
unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. 
Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291, Bekanntmachung 
vom 28. Juni 2002, BGBl. II S. 2352) eingehalten 
wird, 

 oder  

 2. ein Nachweis nach Absatz 3 vorliegt. 

 (2) Welche Staaten und Gebiete die satzungsgemäßen 
Voraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 1 erfüllen, 
ist durch Auslegung zu ermitteln. Derzeit erfüllen [in 
Abstimmung mit dem Niedersächsischen Ministeri-
um für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung] fol-
gende Staaten diese Voraussetzung:  

 Australien, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Brasilien, 
Bulgarien, Dänemark, Estland, Deutschland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Israel, Island, 
Italien, Japan, Kanada, Kosovo, Kroatien, Lettland, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedoni-
en, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portu-
gal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Türkei, Tschechien, Ukra-
ine, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staa-
ten von Amerika, Zypern.  

 Um zu verhindern, dass Natursteine verwendet wer-
den, die in einen der in Satz 2 genannten Staat oder 
das Gebiet zuvor aus einem Drittland importiert wor-
den sind, in dem das in Absatz 1 Nr. 1 genannte 
Übereinkommen nicht eingehalten wird, ist eine da-
hingehende Erklärung abzugeben. 

 (3) Als Nachweis nach Absatz 1 Nummer 2 gilt ein Zerti-
fikat einer der nachfolgenden Organisationen: 

 1. Fair Stone 

 2. IGEP 

 3. Werkgroep Duurzame Natursteen – WGDN 

 4. Xertifix   

 Eine gleichwertige Erklärung einer geeigneten Stelle 
oder Vereinigung im Sinne des § 13 a Abs. 3 Satz 4 
des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und 
Leichenwesen (BestattG) setzt [in Abstimmung mit 
dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung] voraus, dass die er-
klärende Stelle 

 1. über einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse 
auf dem Gebiet des Übereinkommens über das 
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Besei-
tigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit 
vom 17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291, Be-
kanntmachung vom 28. Juni 2002, BGBl. II S. 
2352) verfügt, 

 2. weder unmittelbar noch mittelbar an der Herstel-
lung oder am Handel mit Steinen beteiligt ist, 

 3. ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit der Abgabe 
der gleichwertigen Erklärung dokumentiert und 
die Dokumentation auf Anforderung des Fried-
hofsträgers zur Einsichtnahme bereitstellt. 

 (4) Für die Glaubhaftmachung und das Vorlegen von 
Nachweisen können die in § 26 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (VwVfG) genannten Beweismittel 
verwendet werden. Die Glaubhaftmachung ist auch 
durch eine in § 27 VwVfG geregelte Versicherung an 
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Eides Statt möglich; verlangt werden darf deren Vor-
lage mangels einer gesetzlichen Regelung nicht. 

 (5) Für die abzugebende Erklärung ist das dieser Sat-
zung als Anlage 1 beigefügte Muster „Erklärung über 
die Vorlage von Nachweisen nach § 13 a BestattG“ 
zu verwenden. 

§ 20 Standsicherheit der Grabzeichen § 28 Standsicherheit der Grabmale  

(1) Die Grabzeichen sind ihrer Größe entsprechend nach 
den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks (u.a. 
Richtlinien des Bundesinnungsverbands des Deutschen 
Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks für das 
Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern in 
der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und 
so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind 
und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht um-
stürzen oder sich nicht senken können. 

(1) Die Grabmale, Grabeinfassungen, Grababdeckungen 
und sonstige Grabausstattungen sind ihrer Größe ent-
sprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des 
Handwerks (u.a. Richtlinien des Bundesinnungsverbands 
des Deutschen Steinmetz- und Steinbildhauerhand-
werks für das Fundamentieren und Versetzen von 
Grabdenkmälern in der jeweils geltenden Fassung) zu 
fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft 
standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter 
Gräber nicht umstürzen oder sich nicht senken können. 

(2) Stehende Grabzeichen bis 1,00 m Höhe erhalten ein 
Fundament in Form eines sog. mindestens 1,10 m lan-
gen Überlegers, der 0,25 m breit und 0,20 m hoch ist. 
Die Oberkante muss mindestens 0,10 m unter Gelände-
höhe liegen. Die gestampften Beton-Überleger können 
auch als fertige Werkteile eingebracht werden. Bei Grab-
zeichen über 1,00 m Höhe müssen die Maße der Fun-
damente so beschaffen sein, dass sich unbedingte 
Standsicherheit ergibt. 

(2) Stehende Grabmale bis 1,00 m Höhe erhalten ein Fun-
dament in Form eines sog. mindestens 1,10 m langen 
Überlegers, der 0,25 m breit und 0,20 m hoch ist. Die 
Oberkante muss mindestens 0,10 m unter Geländehöhe 
liegen. Die gestampften Beton-Überleger können auch 
als fertige Werkteile eingebracht werden. Bei Grabmalen 
über 1,00 m Höhe müssen die Maße der Fundamente so 
beschaffen sein, dass sich unbedingte Standsicherheit 
ergibt. 

(3) Liegende Grabzeichen werden ohne Fundament ins Erd-
reich eingebettet. 

(3) Liegende Grabmale werden ohne Fundament ins Erd-
reich eingebettet. 

(4) Hölzerne und metallene Grabzeichen bekommen ein 
Fundament, das ihrem Gewicht entspricht. Hölzerne 
Grabzeichen können mit einem imprägnierten Schaft in 
den Boden eingelassen werden.  

(4) Hölzerne und metallene Grabmale bekommen ein Fun-
dament, das ihrem Gewicht entspricht. Hölzerne Grab-
male können mit einem imprägnierten Schaft in den Bo-
den eingelassen werden.  

(5) Alle stehenden Grabzeichen müssen durch nicht rosten-
de Metalldübel mit mindestens 10 mm Stärke derart mit 
dem Fundament verbunden werden, dass die Standsi-
cherheit gewährleistet ist. 

(5) Alle stehenden Grabmale müssen durch nicht rostende 
Metalldübel mit mindestens 10 mm Stärke derart mit dem 
Fundament verbunden werden, dass die Standsicherheit 
gewährleistet ist. 

(6) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, zu prüfen, ob die 
vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt worden 
ist. 

(6) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, zu prüfen, ob die 
vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt worden 
ist. 

(7) § 23 Abs. 1 – 6 gilt für sonstige bauliche Anlagen ent-
sprechend. 

(7) § 28 Abs. 1 – 6 gilt für sonstige bauliche Anlagen ent-
sprechend. 

§ 21 Unterhaltung der Grabmale § 29 Unterhaltung der Grabmale 

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind 
dauerhaft in verkehrssicherem Zustand zu halten. Ver-
antwortlich für die Standsicherheit ist der / die jeweilige 
Nutzungsberechtigte. 

(1) Die Grabmale, Grabeinfassungen, Grababdeckungen 
und sonstige Grabausstattungen oder Teile davon 
sind von der nutzungsberechtigten Person dauerhaft 
in verkehrssicherem Zustand zu halten. 

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen 
baulichen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die 
für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unver-
züglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann 
die Friedhofsverwaltung auf Kosten des / der Verantwort-
lichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegen von Grab-
malen, Absperrungen) treffen. Wird der ordnungswidrige 
Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofs-
verwaltung nicht innerhalb einer angemessenen Frist be-
seitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf 
Kosten des / der Verantwortlichen zu tun oder das 
Grabmal, die sonstige bauliche Anlage oder die Teile da-
von zu entfernen. Die Friedhofsverwaltung ist jedoch 
nicht verpflichtet, diese Gegenstände aufzubewahren.  

(2) Ist die Standsicherheit von Grabmalen, Grabeinfas-
sungen, Grababdeckungen und sonstiger Grabaus-
stattungen oder Teilen davon gefährdet, ist die nut-
zungsberechtigte Person verpflichtet, unverzüglich Ab-
hilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Fried-
hofsverwaltung auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Person Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegen von 
Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der ordnungs-
widrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der 
Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer angemesse-
nen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, 
dies auf Kosten der nutzungsberechtigten Person zu 
tun oder das Grabmal, die Grabeinfassungen, 
Grababdeckungen und sonstige Grabausstattungen 
oder die Teile davon zu entfernen. Die Friedhofsverwal-
tung ist jedoch nicht verpflichtet, diese Gegenstände auf-
zubewahren.  

Ist der / die Verantwortliche nicht bekannt oder nicht oh-
ne weiteres zu ermitteln, genügt eine öffentliche Be-

(3) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder 
nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öffentliche 
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kanntmachung und ein 4-wöchiger Hinweis auf der 
Grabstätte.  

Bekanntmachung und ein 4-wöchiger Hinweis auf der 
Grabstätte. 

Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der 
durch Umfallen von Grabmalen, sonstigen baulichen An-
lagen oder durch Abstürzen von Teilen davon verursacht 
wird. 

(4) Die nutzungsberechtigte Person ist für jeden Schaden 
haftbar, der durch mangelnde Standsicherheit von 
Grabmalen, Grabeinfassungen, Grababdeckungen 
und sonstiger Grabausstattungen oder durch Abstür-
zen von Teilen davon verursacht wird. 

§ 22 Entfernung § 30 Entfernung 

(1) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes an Wahlgrabstätten 
sind neben der Bepflanzung die Grabmale sowie sonsti-
ge bauliche Anlagen und eingebrachte Sachen auf der 
Wahlgrabstätte durch den / die Nutzungsberechtigte/n zu 
entfernen. Sollte diese/r nach angemessener Fristset-
zung dieser Pflicht nicht nachkommen, ist die Friedhofs-
verwaltung berechtigt, diese Wahlgrabstätten auf Kosten 
des / der Nutzungsberechtigten abzuräumen. Ist der / die 
Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne wei-
teres zu ermitteln, genügt eine öffentliche Bekanntma-
chung und ein 6-monatiger Hinweis auf der Wahlgrab-
stätte. 

(1) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes an Wahlgrabstätten 
sind neben der Bepflanzung die Grabmale, Grabeinfas-
sungen, Grababdeckungen und sonstige Grabaus-
stattungen und eingebrachte Sachen auf der Wahlgrab-
stätte durch die nutzungsberechtigte Person zu ent-
fernen. Sollte diese nach angemessener Fristsetzung 
dieser Pflicht nicht nachkommen, ist die Friedhofsverwal-
tung berechtigt, diese Wahlgrabstätten auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person abzuräumen. Ist die 
nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht 
ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öffentliche Be-
kanntmachung und ein 6-monatiger Hinweis auf der 
Wahlgrabstätte. Entschädigungsansprüche sind aus-
geschlossen. 

(2) Sämtliche abgeräumte Grabmale, sonstige bauliche An-
lagen und auf der Wahlgrabstätte eingebrachte Sachen 
gemäß § 22 Absatz 1 Satz 2 und 3 fallen mit der Räu-
mung entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der 
Stadt. Eine Pflicht zur Aufbewahrung der Grabmale, der 
sonstigen baulichen Anlagen und auf der Wahlgrabstätte 
eingebrachten Sachen durch die Friedhofsverwaltung 
besteht nicht. 

(2) Sämtliche abgeräumte Grabmale, Grabeinfassungen, 
Grababdeckungen und sonstige Grabausstattungen 
und auf der Wahlgrabstätte eingebrachte Sachen gemäß 
§ 30 Absatz 1 Satz 2 und 3 fallen mit der Räumung ent-
schädigungslos in die Verfügungsgewalt der Stadt. Eine 
Pflicht zur Aufbewahrung der Grabmale, Grabeinfas-
sungen, Grababdeckungen und sonstige Grabaus-
stattungen und auf der Wahlgrabstätte eingebrachten 
Sachen durch die Friedhofsverwaltung besteht nicht. 

Abschnitt VI - Herrichtung und Pflege der Grabstätten Abschnitt VII - Herrichtung und Pflege der Grabstätten 

§ 23 Gärtnerische Gestaltung der Gräber § 31 Gärtnerische Gestaltung der Gräber 

(1) Alle Grabstätten müssen hergerichtet und dauernd in-
standgehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze 
sind von den Grabstätten zu entfernen und an den hier-
für bestimmten Plätzen und Einrichtungen abzulagern. § 
7 Absatz 5 Satz 3 bleibt unberührt. 

(1) Alle Grabstätten müssen hergerichtet und dauernd in 
verkehrssicherem Zustand gehalten werden. Verwelk-
te Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu ent-
fernen und an den hierfür bestimmten Plätzen und Ein-
richtungen abzulagern. § 8 Absatz 4 Satz 3 bleibt unbe-
rührt. 

(2) Die Gestaltung der Grabstätten ist dem Gesamtcharakter 
des Friedhofes, des Gräberfeldes und der unmittelbaren 
Umgebung anzupassen. Für die Bepflanzung der Grab-
stätten sind nur solche Pflanzen zu verwenden, die an-
dere Grabstätten sowie die öffentlichen Anlagen und 
Wege nicht beeinträchtigen. Hecken dürfen nur 0,30 m 
breit und 0,80 m hoch sein; Bäume, großwüchsige 
Sträucher und Büsche dürfen nur max. 3,50 m hoch sein. 
Der Durchmesser der Baumkronen, großwüchsiger 
Sträucher und Büsche darf 2,50 m nicht überschreiten. 

(2) Die Gestaltung der Grabstätten ist dem Gesamtcharakter 
des Friedhofes, des Gräberfeldes und der unmittelbaren 
Umgebung anzupassen. Die Verwendung von nicht 
biologisch abbaubaren Materialien sowie von nicht 
kompostierbaren Materialien bei der gärtnerischen 
Gestaltung der Grabstätten ist nicht gestattet. Für die 
Bepflanzung der Grabstätten sind nur solche Pflanzen zu 
verwenden, die andere Grabstätten sowie die öffentli-
chen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. Hecken 
dürfen nur 0,30 m breit und 0,80 m hoch sein; Bäume, 
großwüchsige Sträucher und Büsche dürfen nur max. 
3,50 m hoch sein. Der Durchmesser der Baumkronen, 
großwüchsiger Sträucher und Büsche darf 2,50 m nicht 
überschreiten. 

 (3) Flächige Grababdeckungen mit Mineralstoffen, wie 
Steine, Kies- oder Splittschüttungen, Rindenmulch 
oder ähnlichem Material in Verbindung mit der Ver-
wendung von wasser- und luftundurchlässigen, nicht 
durchwurzelbaren Materialien wie Folien, Vlies, 
Dachpappe oder ähnlichem Material sind zur Ge-
währleistung des Luft- und Wasseraustausches nicht 
zulässig. 

(3) Für das Herrichten und Instandhalten der Grabstätten 
sind die jeweiligen Nutzungsberechtigten verantwortlich. 
Sie können die Grabstätten selbst pflegen oder einen 
zugelassenen Friedhofsgärtner damit beauftragen. Die 
Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf des Nutzungsrech-
tes. 

(4) Für das Herrichten und Instandhalten der Grabstätten ist 
die jeweilige nutzungsberechtigte Person verantwort-
lich. Sie kann die Grabstätten selbst pflegen oder einen 
zugelassenen Friedhofsgärtner damit beauftragen. Die 
Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf des Nutzungsrech-
tes. 



 A n l ag e  2  Stand: 30. August 2023 - 21 – 

(4) Reihengrabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten 
nach der Belegung, Wahlgrabstätten innerhalb von 6 
Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsrechtes herge-
richtet sein. 

(5) Reihengrabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten 
nach der Belegung, Wahlgrabstätten innerhalb von 6 
Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsrechtes herge-
richtet sein. 

(5) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung 
der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten 
obliegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 

(6) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung 
der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten 
obliegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 

(6) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe dür-
fen in den Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in 
Kränzen, Trauergebinden- und -gestecken nicht verwen-
det werden. Kleinzubehör wie Blumentöpfe, Grablichter 
und Plastiktüten aus nicht verrottbarem Material sind 
vom Friedhof zu entfernen oder in den zur Abfalltrennung 
bereitgestellten Behältern zu entsorgen. 

(7) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe dür-
fen in den Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in 
Kränzen, Trauergebinden- und -gestecken nicht verwen-
det werden. Kleinzubehör wie Blumentöpfe, Grablichter 
und Plastiktüten aus nicht verrottbarem Material sind 
vom Friedhof zu entfernen oder in den zur Abfalltrennung 
bereitgestellten Behältern zu entsorgen. 

 (8) Es dürfen keine Pflanzenschutzmittel verwendet 
werden. 

§ 24 Vernachlässigung § 32 Vernachlässigung 

(1) Wird eine Grabstätte nicht gemäß § 23 ordnungsgemäß 
hergerichtet oder gepflegt, hat der / die Nutzungsberech-
tigte auf schriftliche Aufforderung der Stadt die Grabstät-
te innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemesse-
nen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der / die Nutzungs-
berechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung sowie 
ein 6-monatiger Hinweis auf der Grabstätte. 

(1) Wird eine Grabstätte nicht gemäß § 31 ordnungsgemäß 
hergerichtet oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte 
Person auf schriftliche Aufforderung der Stadt die Grab-
stätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemes-
senen Frist in Ordnung zu bringen. Ist die nutzungsbe-
rechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne weiteres 
zu ermitteln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung 
sowie ein 6-monatiger Hinweis auf der Grabstätte. 

Wird die Aufforderung nicht befolgt, können Reihengrab-
stätten von der Stadt abgeräumt, eingeebnet und einge-
sät werden. Bei Wahlgrabstätten kann die Stadt in die-
sem Fall die Grabstätten auf Kosten des / der jeweiligen 
Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen lassen, wobei 
die Stadt berechtigt ist, einen Verwaltungsaufwand von 
pauschal 20 % der entstandenen Kosten zu erheben, 
oder sie kann das Nutzungsrecht ohne Entschädigung 
entziehen. 

Wird die Aufforderung nicht befolgt, können Reihengrab-
stätten von der Stadt abgeräumt, eingeebnet und einge-
sät werden. Bei Wahlgrabstätten kann die Stadt in die-
sem Fall die Grabstätten auf Kosten der jeweiligen nut-
zungsberechtigten Person in Ordnung bringen lassen, 
wobei die Stadt berechtigt ist, einen Verwaltungsaufwand 
von pauschal 20 % der entstandenen Kosten zu erhe-
ben, oder sie kann das Nutzungsrecht ohne Entschädi-
gung entziehen. 

Vor dem Entzug des Nutzungsrechtes ist der / die jewei-
lige Nutzungsberechtigte noch einmal schriftlich aufzu-
fordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu brin-
gen; ist er / sie nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, hat noch einmal eine entsprechende öffentliche 
Bekanntmachung und ein entsprechender 4-wöchiger 
Hinweis auf der Grabstätte zu erfolgen. In dem Entzie-
hungsbescheid ist der / die jeweilige Nutzungsberechtig-
te aufzufordern, das Grabzeichen und die sonstigen bau-
lichen Anlagen innerhalb von 3 Monaten seit Unanfecht-
barkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. Der / 
die Nutzungsberechtigte ist in den schriftlichen Aufforde-
rungen, der öffentlichen Bekanntmachung und dem Hin-
weis auf die Grabstätte auf die für ihn / sie maßgeblichen 
Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und in dem Entzie-
hungsbescheid auf die Rechtsfolgen des § 22 hinzuwei-
sen. 

Vor dem Entzug des Nutzungsrechtes ist die jeweilige 
nutzungsberechtigte Person noch einmal schriftlich 
aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu 
bringen; ist sie nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, hat noch einmal eine entsprechende öffentliche 
Bekanntmachung und ein entsprechender 4-wöchiger 
Hinweis auf der Grabstätte zu erfolgen. In dem Entzie-
hungsbescheid ist die jeweilige nutzungsberechtigte 
Person aufzufordern, das Grabmal, die Grabeinfas-
sungen, die Grababdeckungen und sonstige Gra-
bausstattungen innerhalb von 3 Monaten seit Unan-
fechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. 
Die nutzungsberechtigte Person ist in den schriftlichen 
Aufforderungen, der öffentlichen Bekanntmachung und 
dem Hinweis auf die Grabstätte auf die für sie maßgebli-
chen Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und in dem Entzie-
hungsbescheid auf die Rechtsfolgen des § 30 hinzuwei-
sen. 

(2) Für Grabschmuck gilt § 24 Abs. 1 Satz 1 entsprechend. 
Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist der / die Nut-
zungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne beson-
deren Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwal-
tung den Grabschmuck entfernen. § 22 Abs. 2 gilt ent-
sprechend. 

(2) Für Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. 
Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist die nut-
zungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne 
besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofs-
verwaltung den Grabschmuck entfernen, § 30 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 

Abschnitt VII - Benutzung der Friedhofskapelle Abschnitt VIII - Benutzung der Friedhofskapelle 

§ 25 Benutzung der Aufbahrungsräume § 33 Benutzung der Aufbahrungsräume 

(1) Die Aufbahrungsräume dienen der Aufnahme der Lei-
chen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur mit Erlaubnis der 
Friedhofsverwaltung und in Begleitung eines / einer Be-
auftragten der Friedhofsverwaltung betreten werden. 

(1) Die Aufbahrungsräume dienen der Aufnahme der ver-
storbenen Person bis zur Bestattung. Sie dürfen nur mit 
Genehmigung der Friedhofsverwaltung und in Beglei-
tung eines / einer Beauftragten der Friedhofsverwaltung 
betreten werden. 

(2) Sollte eine Aufbewahrung aufgrund der herrschenden 
Temperaturen nicht möglich sein, ist die von der Stadt 
bereitgestellte Kühlkammer bzw. ein gleichrangig aner-
kannter Kühlraum zu benutzen. 

(2) Sollte eine Aufbewahrung aufgrund der herrschenden 
Temperaturen nicht möglich sein, ist ein anerkannter 
Kühlraum zu benutzen. 
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(3) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen 
Bedenken bestehen, können die Angehörigen die Ver-
storbenen während der von der Friedhofsverwaltung in 
Abstimmung mit dem / der Bestattungsunternehmer/in 
festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spätestens 
eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der 
Beisetzung endgültig zu schließen. 

(3) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen 
Bedenken bestehen, können die Angehörigen die ver-
storbene Person während der von der Friedhofsverwal-
tung in Abstimmung mit dem Bestattungsunternehmen 
festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spätestens 
eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der 
Beisetzung endgültig zu schließen. 

(4) Die Leichen der an einer meldepflichtigen übertragbaren 
Krankheiten Verstorbenen müssen sofort in geschlosse-
nen Särgen eingeliefert werden. Diese dürfen nur mit 
schriftlicher Genehmigung des Gesundheitsamtes geöff-
net werden. 

(4) Die Leichen der an einer meldepflichtigen übertragbaren 
Krankheit verstorbenen Personen müssen sofort in 
geschlossenen Särgen eingeliefert werden. Diese dürfen 
nur mit schriftlicher Genehmigung des Gesundheitsam-
tes geöffnet werden. 

§ 26 Trauerfeiern § 34 Trauerfeiern 

(1) Für Trauerfeiern stehen die Feierhallen der Friedhofska-
pellen zur Verfügung. Die Aufbahrung des / der Verstor-
benen hat jedoch grundsätzlich in den hierfür vorgese-
henen Aufbahrungsräumen zu geschehen. 

(1) Für Trauerfeiern stehen die Feierhallen der Friedhofska-
pellen zur Verfügung. Die Aufbahrung der verstorbenen 
Person hat jedoch grundsätzlich in den hierfür vorgese-
henen Aufbahrungsräumen zu geschehen. 

(2) Die Aufbahrung des / der Verstorbenen in den Räumen 
der Friedhofskapellen (Aufbahrungsräume/Feierhallen) 
kann untersagt werden, wenn der / die Verstorbene an 
einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten 
hat oder Bedenken wegen des Zustandes der Leiche be-
stehen. 

(2) Die Aufbahrung der verstorbenen Person in den Räu-
men der Friedhofskapellen (Aufbahrungsräume/Feier-
hallen) kann untersagt werden, wenn die verstorbene 
Person an einer meldepflichtigen übertragbaren Krank-
heit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes 
der Leiche bestehen. 

Abschnitt VIII - Schlussvorschriften Abschnitt IX - Schlussvorschriften 

§ 27 Haftung § 35 Haftung 

Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch nichtsatzungs-
gemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen und ihrer 
Einrichtung, durch dritte Personen oder durch Tiere entste-
hen. Im Übrigen haftet die Stadt nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. 

Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch nichtsatzungs-
gemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen und ihrer 
Einrichtung, durch dritte Personen, Tiere oder durch höhe-
re Gewalt entstehen. Im Übrigen haftet die Stadt nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

§ 28 Gebühren § 36 Gebühren 

Für die Benutzung der in § 1 Absatz 1 genannten Friedhöfe 
und ihrer Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils 
geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 

Für die Benutzung der in § 1 Absatz 1 genannten Friedhöfe 
und ihrer Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils 
geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 

§ 29 Ordnungswidrigkeiten § 37 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig gemäß § 10 Absatz 5 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 

(1) Ordnungswidrig gemäß § 10 Absatz 5 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 

a) sich als Besucher/in entgegen § 6 Absatz 1 nicht der 
Würde des Friedhofs entsprechend verhält oder An-
ordnungen der Friedhofsverwaltung nicht befolgt. 

a) sich als Besucher*in entgegen § 7 Absatz 1 nicht der 
Würde des Friedhofs und der Achtung der Persön-
lichkeitsrechte der Angehörigen und anderer Be-
sucher*innen entsprechend verhält oder Anordnun-
gen der Friedhofsverwaltung nicht befolgt. 

b) entgegen § 6 Absatz 2 b) entgegen § 7 Absatz 2 

I. den Friedhof und seine Einrichtungen und Anla-
gen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen 
und Hecken übersteigt und Flächen außerhalb 
der Wege, Grabstätten und Grabeinfassungen 
unbefugt betritt, 

I. den Friedhof und seine Einrichtungen und Anla-
gen verunreinigt oder beschädigt, Einfriedungen 
und Hecken übersteigt und Flächen außerhalb 
der Wege, Grabstätten und Grabeinfassungen 
unbefugt betritt, 

II. die Wege unberechtigt mit Fahrzeugen aller Art 
und Sportgeräte, ausgenommen Kinderwagen 
und Rollstühle, befährt, 

II. Flächen und Wege unberechtigt mit Fahrzeugen 
aller Art und Sportgeräten (z.B. Rollschuhen, In-
lineskater), ausgenommen mit Fahrzeugen mit 
Sondergenehmigungen und Fahrzeugen, die 
zur Fortbewegung aus gesundheitlichen 
Gründen zwingend erforderlich sind (Rollstüh-
le, Rollatoren u.ä.), und Kinderwagen, befährt, 

III. Abraum und Abfälle außerhalb der dafür be-
stimmten Plätze und Einrichtungen ablagert, 

III. Erdaushub, Abraum und Abfälle außerhalb der 
dafür bestimmten Plätze und Einrichtungen abla-
gert oder Abfall von außen auf den Friedhof 
verbringt, 

IV. Waren aller Art verkauft, insbesondere Kränze 
und Blumen, sowie Dienstleistungen anbietet, 

IV. Waren aller Art verkauft, insbesondere Kränze 
und Blumen, sowie Dienstleistungen anbietet, 

V. Druckschriften verteilt, V. Druckschriften verteilt, sofern diese nicht für die 
Durchführung der Bestattung erforderlich 
sind, 
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 VI. Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer 
zu privaten Zwecken, erstellt, 

VI. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer 
Bestattungshandlung Grabpflegearbeiten ohne 
motorbetriebene Geräte auszuführen, 

VII. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer 
Bestattung störende Arbeiten ausführt, 

VII. bei Bestattungshandlungen Arbeiten mit motor-
betriebenen Geräten auszuführen, 

VIII. bei Bestattungshandlungen Arbeiten mit motorbe-
triebenen Geräten ausführt, 

VIII. lärmt, spielt, isst, trinkt oder lagert, IX. lärmt, spielt, isst, trinkt oder lagert, 

 X. sich mit und ohne Spielgerät auf Bestattungs-
flächen sportlich betätigt, 

 XI. abgesehen von Bestattungen Musikinstru-
mente spielt oder Tonwiedergabegeräte für 
Dritte hörbar betreibt, 

IX. Tiere, mit Ausnahme von Blindenführhunden, mit 
sich führt, 

XII. Tiere, mit Ausnahme von Blindenführhunden, mit 
sich führt, 

c) als Gewerbetreibende/r  c) als Dienstleistungserbringende*r  

I. entgegen § 7 Absatz 1 ohne vorherige Zulassung 
tätig wird 

I. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 vor der Aufnahme 
einer Tätigkeit auf dem Friedhof oder seiner 
Einrichtungen ihre / seine Tätigkeit nicht an-
zeigt, 

II. entgegen § 7 Absatz 3 mit Arbeiten beginnt, ohne 
dass ihm / ihr oder seinem / ihrem Auftraggeber / 
seiner / ihrer Auftraggeberin die erforderlichen 
Genehmigungen vorliegen oder diese nachge-
wiesen wurden, 

II. entgegen § 8 Absatz 2 mit Arbeiten beginnt, ohne 
dass ihm / ihr oder seinem / ihrem Auftragge-
benden die erforderlichen Genehmigungen vor-
liegen oder diese nachgewiesen wurden, 

III. entgegen § 7 Absatz 4 außerhalb der festgesetz-
ten Zeiten Arbeiten durchführt, 

III. entgegen § 8 Absatz 3 außerhalb der festgesetz-
ten Zeiten Arbeiten durchführt, 

IV. entgegen § 7 Absatz 5 Werkzeug und Maschinen 
unzulässig lagert 

IV. entgegen § 8 Absatz 4 Satz 1 die für die Arbeiten 
erforderlichen Werkzeuge und Materialien auf den 
Friedhöfen nicht nur vorübergehend und nicht nur 
an Stellen lagert, an denen sie niemanden behin-
dern, 

 V. entgegen § 8 Absatz 4 Satz 2 nach Beendi-
gung der Arbeiten oder bei Unterbrechung der 
Tagesarbeit die Arbeits- und Lagerplätze nicht 
in einem ordnungsgemäßen Zustand hinter-
lässt, 

 VI. entgegen § 8 Absatz 4 Satz 3 als Dienstleis-
tungserbringer*in Abfall, Erdaushub und Ab-
raum ablagert, 

 VII. entgegen § 8 Absatz 4 Satz 4 gewerbliche Ge-
räte an oder in den Wasserentnahmestellen 
der Friedhöfe reinigt. 

d) entgegen § 8 Absatz 1 Trauerfeiern und Bestattun-
gen ohne Zustimmung der Stadt durchführt, 

d) entgegen § 9 Absatz 1 Trauerfeiern und Bestattungen 
ohne Zustimmung der Stadt durchführt, 

g) entgegen § 15d Abs. 6 und Abs. 7 in der Erdge-
meinschaftsgrabanlage Gräber bearbeitet, schmückt 
oder in der Form verändert, Anpflanzungen vor-
nimmt, Grabmale, Gedenksteine oder sonstige bau-
liche Anlagen errichtet oder entgegen § 15d Abs. 7 
Grabschmuck, insbesondere Sargauflagen, Kränze, 
Blumengebinde, Vasen, Pflanzschalen, Kerzen, 
Grablichte und persönliche Andenken außerhalb der 
dafür gesondert ausgewiesenen Flächen niederlegt, 

e) entgegen § 20 Abs. 6 und Abs. 7 in der Erdgemein-
schaftsgrabanlage Gräber bearbeitet, schmückt oder 
in der Form verändert, Anpflanzungen vornimmt, 
Grabmale, Gedenksteine oder sonstige bauliche An-
lagen errichtet oder entgegen § 20 Abs. 7 Grab-
schmuck, insbesondere Sargauflagen, Kränze, Blu-
mengebinde, Vasen, Pflanzschalen, Kerzen, Grablich-
te und persönliche Andenken außerhalb der dafür ge-
sondert ausgewiesenen Flächen niederlegt, 

e) entgegen § 15b Abs. 7 Grabschmuck, insbesondere 
Sargauflagen, Kränze, Blumengebinde, Vasen, 
Pflanzschalen, Kerzen, Grablichte und persönliche 
Andenken nicht auf den gesondert ausgewiesenen 
Flächen außerhalb der Urnengemeinschaftsgraban-
lage niederlegt, 

f) entgegen § 21 Abs. 7 oder § 23 Abs. 8 Grabschmuck, 
insbesondere Sargauflagen, Kränze, Blumengebinde, 
Vasen, Pflanzschalen, Kerzen, Grablichte und persön-
liche Andenken nicht auf den gesondert ausgewiese-
nen Flächen außerhalb der Urnengemeinschafts-
grabanlage bzw. der Naturbestattungsgrabfelder 
niederlegt, 

f) entgegen § 15c Abs. 7 Grabschmuck, insbesondere 
Sargauflagen, Kränze, Blumengebinde, Vasen, 
Pflanzschalen, Kerzen, Grablichte und persönliche 
Andenken nicht auf den gesondert ausgewiesenen 
Flächen außerhalb der Gemeinschaftsreihengraban-
lage niederlegt, 

g) entgegen § 22 Abs. 7 Grabschmuck, insbesondere 
Sargauflagen, Kränze, Blumengebinde, Vasen, 
Pflanzschalen, Kerzen, Grablichte und persönliche 
Andenken nicht auf den gesondert ausgewiesenen 
Flächen außerhalb der Gemeinschaftsreihengraban-
lage niederlegt, 
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g)  h) entgegen § 23 Abs. 7 auf den Naturbestattungs-
grabfeldern Gräber bearbeitet, schmückt oder in 
der Form verändert, Anpflanzungen vornimmt, 
Grabmale, Gedenksteine oder sonstige bauliche 
Anlagen errichtet oder Grabschmuck, insbeson-
dere Sargauflagen, Kränze, Blumengebinde, Va-
sen, Pflanzschalen, Kerzen, Grablichte und per-
sönliche Andenken niederlegt, 

h) entgegen § 19 Absatz 1 und 5 ohne vorherige Ge-
nehmigung Grabmale oder sonstige bauliche Anla-
gen errichtet oder verändert, 

i) entgegen § 26 Absatz 1 ohne vorherige Genehmigung 
Grabmale, Grabeinfassungen, Grababdeckungen 
und sonstige Grabausstattungen errichtet oder ver-
ändert, 

i) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen entgegen 
§ 20 Absatz 1 nicht fachgerecht befestigt und fun-
damentiert 

j) entgegen § 28 Absatz 1 Grabmale, Grabeinfas-
sungen, Grababdeckungen und sonstige Gra-
bausstattungen nicht fachgerecht fundamentiert 
und befestigt, 

j) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen entgegen 
§ 21 Absatz 1 nicht in gutem und verkehrssicherem 
Zustand hält, 

k) entgegen § 29 Absatz 1 Grabmale, Grabeinfas-
sungen, Grababdeckungen und sonstige Gra-
bausstattungen nicht dauernd in verkehrssiche-
rem Zustand hält, 

k) entgegen § 22 Abs. 1 nach Ablauf des Nutzungs-
rechtes an Wahlgrabstätten nicht fristgerecht die 
Bepflanzung, die Grabmale sowie sonstige bauliche 
Anlagen und eingebrachte Sachen von der Wahl-
grabstätte entfernt, 

l) entgegen § 30 Abs. 1 nach Ablauf des Nutzungsrech-
tes an Wahlgrabstätten nicht fristgerecht die Bepflan-
zung, die Grabmale, Grabeinfassungen, Grababde-
ckungen und sonstige Grabausstattungen und 
eingebrachte Sachen von der Wahlgrabstätte entfernt, 

 m) entgegen § 31 Abs. 1 Grabstätten nicht im Sinne 
des § 31 Abs. 2 herrichtet und dauernd in ver-
kehrssicherem Zustand hält, 

 n) entgegen § 31 Abs. 2 bei der gärtnerischen Gestal-
tung der Grabstätte nicht biologisch abbaubare 
Materialien und/oder nicht kompostierbare Materi-
alien verwendet, 

 o) entgegen § 31 Abs. 2 Pflanzen verwendet, die an-
dere Grabstätten sowie die öffentlichen Anlagen 
und Wege beeinträchtigt, 

 p) entgegen § 31 Abs. 3 Grabstätten mit Mineralstof-
fen, wie Steine, Kies- oder Splittschüttungen, Rin-
denmulch oder ähnlichem Material in Verbindung 
mit der Verwendung von wasser- und luftundurch-
lässigen, nicht durchwurzelbaren Materialien wie 
Folien, Vlies, Dachpappe oder ähnlichem Material 
flächig abdeckt, 

 q) entgegen § 31 Abs. 5 Grabstätten nicht innerhalb 
von 6 Monaten nach der Belegung bzw. nach dem 
Erwerb des Nutzungsrechtes herrichtet, 

l) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe 
entgegen § 23 Absatz 6 verwendet oder so beschaf-
fenes Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in 
den bereitgestellten Behältern entsorgt, 

r) entgegen § 31 Absatz 7 Kunststoffe und andere nicht 
verrottbare Werkstoffe verwendet oder so beschaffe-
nes Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den 
bereitgestellten Behältern entsorgt, 

 s) entgegen § 31 Abs. 8 Pflanzenschutzmittel ver-
wendet, 

m) Grabstätten gemäß § 24 vernachlässigt. t) entgegen § 32 Abs. 1 Grabstätten vernachlässigt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis 
zu 5.000,00 EURO geahndet werden. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis 
zu 5.000,00 EURO geahndet werden. 

(3) Die Anwendung von Zwangsmitteln im Rahmen des § 70 
NVwVG i. V. m. §§ 65 ff. Niedersächsisches Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetz (NPOG) durch die Stadt bleibt 
unberührt. 

(3) Die Anwendung von Zwangsmitteln im Rahmen des § 70 
NVwVG i. V. m. §§ 65 ff. Niedersächsisches Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetz (NPOG) durch die Stadt bleibt 
unberührt. 

§ 30  ➔ entfällt 
- gestrichen -  

§ 31 Inkrafttreten § 38 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01. des auf die Bekanntmachung fol-
genden Monats in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssat-
zung für die Friedhöfe Mulmshorn, Unterstedt und Waffen-
sen vom 19.12.1977 außer Kraft. 

Diese Satzung tritt am 01. des auf die Bekanntmachung fol-
genden Monats in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssat-
zung für die Friedhöfe Mulmshorn, Unterstedt und Waffen-
sen vom 29.10.20023 i.d.F. vom 14.03.2007, 17.12.2009, 
04 12 2014, 20.12.2018, 26.09.2019 außer Kraft. 
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ANLAGE 1 zu § 27 der Friedhofssatzung 
 

Erklärung über die Vorlage von Nachweisen nach § 13 a BestattG 
 
 
 
 

Die Natursteine stammen aus einem Staat oder Gebiet, in dem das in § 13 a Abs. 2 Nr. 1 
BestattG genannte Übereinkommen [ILO 182] als eingehalten gilt, 
 
nämlich:  .......................................................................................................    
 
Ich erkläre, dass die Natursteine in den vorstehend genannten Staat oder das Gebiet nicht 
zuvor aus einem Drittland importiert worden sind, in dem das in 
§ 13 a Abs. 2 Nr. 1 BestattG genannte Übereinkommen nicht eingehalten wird. 
 

 
oder 
 
 

Da die Natursteine nicht aus einem Staat oder Gebiet stammen, in dem das in 
§ 13 a Abs. 2 Nr. 1 BestattG genannte Übereinkommen [ILO 182] als eingehalten gilt, wird 
als Nachweis ein Zertifikat einer der nachfolgend aufgeführten Organisationen vorgelegt:   

2.1 Fair Stone   

2.2 IGEP  

2.3 Werkgroep Duurzame Natursteen – WGDN  

2.4 Xertifix 
 

 
oder 
 
 

Der Nachweis wird durch eine gleichwertige Erklärung einer geeigneten Stelle oder Verei-
nigung im Sinne des § 13 a Abs. 3 Satz 4 BestattG erbracht,  
 
nämlich:  .......................................................................................................    
 
Die erklärende Stelle   

− verfügt über einschlägige Erfahrungen und Kenntnisse,   

− ist weder unmittelbar noch mittelbar an der Herstellung oder am Handel mit Steinen be-
teiligt,   

− erklärt, dass sie sich über das Fehlen schlimmster Formen von Kinderarbeit durch un-
angekündigte Kontrollen im Herstellungsstaat vergewissert hat, 

− dokumentiert ihre Tätigkeit und stellt die Dokumentation auf Anforderung des Friedhofs 
zur Verfügung. 

 

 
 
 
 
______________________ _____________ ___________________________ 
 Ort Datum Unterschrift 
 
 

Zutreffen-
des bitte 
ankreuzen 


